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Spatenstich
„Neubau Naturrasenplatz“
Bei herrlichem Sommerwetter konnte Bürgermeisterin Schnele zahlreiche Vertreter des Gemeinderates, des 
Sportvereins, Anwohner, Herrn Angstenberger vom Planungsbüro a2Plan aus Westhausen, Herrn Schaal von 
der ausführenden Firma Gartenbau Moser und Gäste begrüßen. Am 28.04.2016 hatte der Gemeinderat die 
Planungsleistungen vergeben. Anschließend gab es zahlreiche Termine der Stadtverwaltung mit dem Sport-
verein, den Planern, den Anwohnern, dem Gemeinderat und den Zuschussstellen. Am 21.12.2017 schließlich 
hat der Gemeinderat die Planung des Neubaus gebilligt. Zwei Zuschussanträge der Stadt wurden abgelehnt. 
Einen dritten und letzten Antrag wird die Stadt Ende 2019 stellen. Im Haushalt der Stadt Lauchheim wurden 
643.000 Euro bereitgestellt.
Damit der neue Naturrasenplatz allen Anforderungen genügen kann, war es notwendig, die Jagst zu verle-
gen. Die Renaturierung konnte im Herbst 2018 erfolgreich abgeschlossen werden. Darüber hinaus musste die 
Wasserleitung des GVWV verlegt werden. Diese Arbeiten wurden vor kurzem abgeschlossen.
Außerdem war es notwendig, Bäume und Grünanlagen um den alten Sportplatzbereich zu entfernen. Dies 
erfolgte außerhalb der Schutzzeit Ende Februar 2019.
Schließlich hat der SVL mit zahlreichen Eigenleistungen den Rückbau der alten Zäune, der Banden und Ab-
grenzungen sowie den Komplettabbau der bisherigen Tribünenanlage vorgenommen. Dafür dankte Bürger-
meisterin Schnele dem SVL ganz herzlich.

Bürgermeisterin Schnele freute 
sich mit allen Anwesenden, dass 
der offizielle Spatenstich nun er-
folgen kann.
Sie wünschte allen an diesem 
Projekt Beteiligten, dass die Bau-
arbeiten zügig voranschreiten, 
sodass ab Juli 2020 zum einen die 
Schule den Platz nutzen und der 
Sportverein seinen Fans grandi-
osen Fußball zeigen kann.
Nach dem Spatenstich lud der 
SVL noch zum Umtrunk in die 
SVL-Vereinsgaststätte ein. 

Auch hierfür herzlichen Dank.
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Rückblick
Kinderferienprogramm 2019

Kinderfest Lippach

Sportverein Lippach

Zum 24. Mal fand in diesem Jahr  
das Kinderferienprogramm  
in Lauchheim statt.

Im Folgenden erhalten Sie 
Eindrücke von einzelnen 
Aktionen:

Großer Kinderflohmarkt
Stadtverwaltung Lauchheim / Margit Hartmann

Reiten auf Ponys

Reitschule Equiscola / PSV Kapfenburg

Spielraum im Wald
Tobias Breuer, Schulsozialarbeiter

Taekwondo
Selbstverteidigung und Selbstbehauptung  

Taekwondoverein

Nagelbilder  Gesangverein Concordia
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Zeltlager Sportverein Lippach

Allerlei aus Filz  Karnevalsverein

An die Platte – fertig – los
Stadtverwaltung und Sportverein

Nachtwanderung XXL
Tobias Breuer, Schulsozialarbeiter
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Zeltübernachtung bei Fuchs und Hase im Wald

Schwäbischer Albverein

Rund ums Holz  Obst- und Gartenbauverein

Mit Lauchheims Jägern durch den Wald
Jäger Lauchheim

Basteln einer Werkzeugkiste
Kleintierzuchtverein

Lauchheim

Voltigieren
Reitschule Equiscola /

PSV Kapfenburg
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Mit dem Jäger durch‘s Revier
Dorfgemeinschaft Hülen e.V.

Minigolfturnier
Stadtverwaltung Lauchheim Tenniscamp

Tennisclub

Schnuppern im Schützenverein
Schützenverein

Nach diesen „bildreichen“ Eindrücken möchten sich der Stadtverband und die Stadtverwaltung 
nochmals bei allen Veranstaltern des Ferienprogramms 2019 herzlich bedanken.
Wir freuen uns schon heute auf die Sommerferien 2020. Dann werden wir wieder ein spannendes 
und abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammenstellen.

Stadtverband für Sport und Kultur e.V. Stadtverwaltung Lauchheim
Jürgen Walgenbach Andrea Schnele
1. Vorsitzender Bürgermeisterin
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A m t l i c h e
B e k a n n t m a c h u n g e n

Einladung zur öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates am Donnerstag, 26.09.2019 
um 18.00 Uhr im Rathaus Lauchheim  
(Bürger- und Sitzungssaal)
T a g e s o r d n u n g:
TOP 1 Ehrung und nachträgliche Verpflichtung von 

Stadträtin Angelika Vogel
TOP 2 Siegerehrung 1. Fotowettbewerb „(M)Ein Blick 

auf Lauchheim“
TOP 3 Bürgerfragestunde
TOP 4 Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung
TOP 5 Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüs-

se
TOP 6 Wahl der stellvertretenden Ortsvorsteherin der 

Ortschaft Hülen
TOP 7 Bebauungsplanverfahren „Sportgelände“ in 

Lauchheim
 a)   Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen 

der Träger öffentlicher Belange
 b)   Entwurfsberatung und öffentliche Aus-

legung der Planunterlagen gem. § 3 Abs. 2 
BauGB

TOP 8 Neubau Mehrzweckhalle Lauchheim
 hier: Vorstellung des Baugesuchs und Billigung 

der Baumaßnahme

Kinderbedarfsbörse

Kindergarten Regenbogen

Der Elternbeirat des Kindergarten Regenbogen lädt Sie 
herzlich zur Kinderbedarfsbörse ein.

Wann:  Samstag, 21.09.2019
 Von 13.00 bis 16.00 Uhr
Wo: Aalener Gasse 12, 73466 Hülen (Bürgersaal)
Was:  Kinderkleider bis Größe 176, Spielzeug, Bücher, 

Umstandsmoden, Kinderwagen, Autositze, 
Fahrzeuge, ... uvm.

Kosten: pro Tisch 7,00 Euro  (nur Barzahlung möglich)
Info, Anmeldung und Tischvergabe: 
Härter Daniela, Tel: 07363 8169324 oder 0172 5883575
Herzlich laden wir Sie zu Kaffee und Kuchen ein 
(auch Verkauf).
Auf Ihr Kommen freut sich der Elternbeirat und das Kinder-
gartenteam!

Straßensperrungen in Lauchheim
Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes „Kalvarienberg“ ist es erforderlich die Bopfinger Straße ab 
Anfang nächster Woche (16.09.2019) bis voraussichtlich Ende Mai 2020 wegen umfangreichen Tiefbauarbeiten 
mit Leitungsverlegungen komplett zu sperren. Die Sperrung betrifft den Straßenbereich ab der Zufahrt zum 
Baugebiet Häuslenäcker bis zum Ende des 1. Ausbauabschnittes bei der Feldwegzufahrt. Eine Zufahrt zu den 
Wohngebieten Häuslenäcker und Hahnenwiese wird uneingeschränkt möglich sein. Im Bereich des Friedhofes 
bzw. Oberen Tor ist in diesem Zeitraum mit erhöhtem Baustellenverkehr zu rechnen.
Im Straßenbereich bei der Alamannenhalle muss die Straße „Im Roten Feld“ von der Einfahrt zur Halle bis 
zur ersten Wohnbebauung ebenfalls ab Anfang nächster Woche für die Dauer von rund 4 Wochen komplett 
gesperrt werden. Es werden hier in der Straßenmitte neue Wasseranschlüsse für den geplanten Hallenneubau 
und dem Sportplatzneubau verlegt und angeschlossen. Die Zufahrt zu den privaten Garagen werden frei-
gehalten. Ebenso ist der Gehweg vom Roten Feld bis zur Stadtmitte für den Schülerverkehr von der Sperrung 
ausgenommen. Es wird hier eine separate Absperrung für die Fußgänger eingerichtet. Die Haltestellen „Im 
Roten Feld“ und „Hettelsberger Weg“ gegenüber der Bewegungskindertagesstätte Kolibri können voraussicht-
lich bis Freitag, 11.10.2019 nicht bedient werden. 
Ab nächster Woche wird des Weiteren mit dem Neubau des Sportplatzes begonnen werden. Es muss in dem 
Zusammenhang zunächst ca. 3.500 m3 Erdmaterial aufgefüllt werden. Dieses Material wird von einer anderen 
Baustelle in Westhausen mit Lastkraftwagen angefahren werden. Für einen Zeitraum von etwa 2 Wochen 
ist daher im Hettelsberger Weg und im weiteren Verlauf der Hauptstraße bis zur B29 mit einem erhöhten 
Schwerlastverkehrsaufkommen zu rechnen.
Die Stadtverwaltung Lauchheim bittet um Verständnis.

Besuchen Sie uns im Internet  •  www.lauchheim.de

Halten Sie die Containerstandorte
und Wanderparkplätze sauber!

Das sind keine Müllplätze!
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TOP 9 Vergabe
 hier:    maschinelle und elektrotechnische Aus-

stattung für das RÜB Kalvarienberg 
TOP 10 Vorberatung GVWV
 a)   Teilerneuerung der Füllleitung zum Hoch-

behälter Lippach bei Stetten
        * Vergabe der Tiefbau-/Rohrleitungsarbeiten
 b)   Mietvertrag bezüglich Sendemast beim 

Hochbehälter Gromberg
       * Vertragsverlängerung
TOP 11 Baugesuche
 a)  Lauchheim, Im Roten Feld 39; Neubau einer 

Mehrzweckhalle
 b)  Lauchheim, Uhlandstraße 1; Erweiterung 

eines Einfamilienhauses
 c)  Lauchheim, Am Kalvarienberg 37; Neubau 

eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 
 d)  Lauchheim, Scheffelstraße 20; Neubau 

eines Unterstellplatzes für Brennholz und 
Gartengeräte

 e)  Lauchheim, Am Kalvarienberg 3; Neubau 
eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage

 f)  Lauchheim, Hardtsteige 29; Verbreiterung 
zweier Dachgauben

 g)  Lauchheim, Hahnenwiese 14; Anbau an das 
bestehende Wohnhaus

 h)  Lauchheim, Im Rohrwasen 14; Um- und An-
bau Wohnhaus und Garage sowie Abbruch 
Garage

 i)  Lauchheim, Mittelhofer Weg 12; Nutzungs-
änderung Garagen zu Flaschnerei

 j)  Lauchheim, Mittelhofer Weg 28/1; Neubau 
eines Carports und einer Spindeltreppe

 k)  Lauchheim, Hettelsberger Weg 11, Bauvor-
anfrage zum Neubau einer Werkstatthalle/
Flaschnerei

 l)  Lauchheim-Hülen, Kugeltalstraße 12; Neu-
bau eines Milchvieh-Laufstalles mit Außen-
laufhof, offenem Güllebehälter und Fahr-
silos

 m)  Lauchheim-Hülen, Reuteweg; Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Garage

 n)  Lauchheim-Pfaffenloh, Antrag auf natur-
schutz- und baurechtliche Genehmigung 
für den Werksteinbruch Lauchheim

TOP 12 Einziehung öffentlicher Verkehrsflächen gemäß 
§ 7 Straßengesetz (StrG)

 a)   Verbindungsweg Turmstraße/Kunstmühle, 
Flst-Nr. 343/2, Gemarkung Lauchheim

 b)   Teilfläche Mühlgasse, Flst-Nr. 129, Gemar-
kung Lauchheim

TOP 13 Flurbereinigung Lauchheim-Hülen
 hier:    Gemeindegrenzänderung zwischen der 

Stadt Lauchheim und der Stadt Aalen 
TOP 14 Spenden und Sponsoring
TOP 15 Verschiedenes und Bekanntgaben
 a)   Bewerbung für Aktionsprogramm „Sichere 

Straßenquerung“
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.

Bürgermeisterin

Einladung zur öffentlichen Ortschaftsrats- 
sitzung am Dienstag, 01.10.2019 in Röttingen
Die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Lauchheim-
Röttingen findet am Dienstag, 01.10.2019 um 20.00 
Uhr im Pfarrhaus in Röttingen statt.

TAGESORDNUNG:
Öffentlich
1. Verpflichtung eines Schriftführers
2. Beratungen zum Haushalt 2020
3. Beratung einer Geldspende  der ehem. Jugendlichen 

Röttingen.
4. Verschiedenes und Bekanntgaben

Im Anschluß findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.

Gunther Ziegelbauer, Ortsvorsteher 

 
Schriftführer (m/w/d) gesucht

Wir suchen eine(n) Schriftführer(in) für die Ort-
schaftsratssitzungen.
Bei Intresse melden Sie sich bitte bei Ortsvorsteher 
Gunther Ziegelbauer unter Tel: 3482.

Gemeindeverwaltungs- und Wasserversor-
gungsverbandes Kapfenburg

E I N L A D U N G

zu der am Montag, den 30. September 2019 um 
18.00 Uhr im Rathaus der Gemeinde Westhausen 
(Bürgersaal) stattfindenden Sitzung des 
Gemeindeverwaltungs- und Wasserversorgungs-
verbandes Kapfenburg

T A G E S O R D N U N G
Ö F F E N T L I C H:

TOP 1)   Verpflichtung der neu gewählten Vertreter in 
der Verbandsversammlung

TOP 2)   Teilerneuerung der Füllleitung zum Hochbehäl-
ter Lippach bei Stetten

 * Vergabe der Tiefbau-/Rohrleitungsarbeiten
TOP 3)  Mietvertrag bezüglich Sendemast beim Hoch-

behälter Gromberg
 * Vertragsverlängerung
TOP 4)  Flächennutzungsplan des GVWV Kapfenburg - 

„6. Änderung – Freiflächen-Photovoltaikanlage – 
Lindach“ in Westhausen

 * Abwägung der eingegangen Stellungnahmen 
und Anregungen im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB und der Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1

 * Beschluss über die Billigung des Entwurfes zur 
„6. Änderung – Freiflächen-Photovoltaikanlage – 
Lindach“ in Westhausen 

TOP 5)  Anfragen, Bekanntgaben, Verschiedenes

Lauchheim, den 16.09.2019

Schnele
Verbandsvorsitzende
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Neue Auszubildende bei der Stadt Lauchheim

Zum 1. September haben bei der Stadt Lauchheim neue 
Auszubildende begonnen. Bürgermeisterin Andrea Schne-
le (li.) wünschte ihnen viel Freude und Erfolg an ihrer neu-
en Ausbildungsstelle.
Jasmin Grimminger (2.v.l.) ist Auszubildende zur Verwaltungs-
fachangestellten, Anila Zabeli (3.v.l.) beginnt die praxis-
integrierte Ausbildung zur Erzieherin und Marco Dilger 
(3.v.r.) startet mit einem freiwilligen sozialen Jahr in der 
Bewegungskindertagesstätte Kolibri. Unterstützt werden 
sie dabei von der Leiterin der Kita, Michaela Schnele (2.v.r.) 
und Anita Bansemer vom Personalamt (r.).

Erfolgreiche Vorderladerschützen der  
Bürgerwehr Lauchheim in Schwäbisch Hall
Beim diesjährigen Wettkampf der Vorderladerschützen 
des Großen Siedershofes in Schwäbisch Hall belegten 
unsere Bürgerwehr Männer im Mannschaftswettbewerb 
unter neun teilnehmenden Wehren den 2. Platz und im 
Einzelwettkampf belegte unter 57 Teilnehmern Ludwig 
Pfitzer den 1. Platz.
Herzlichen Glückwunsch!

Im Bild v.l.: Walter Fisel, Ludwig Pfitzer, Marco Bauer, Bürger-
meisterin Andrea Schnele, Kommandant Peter Preissler, Schwarz-
pulverschützen Leiter Gerhard Maier, Peter Thomas Preissler, 
Harry Abele

Bekanntmachung über die Durchführung 
des Volksbegehrens  Artenschutz – „Rettet 
die Bienen“ über das „Gesetz zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und des Landwirt-
schafts- und Landeskulturgesetzes“
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren Arten-
schutz „Rettet die Bienen“ über das „Gesetz zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetzes“ durchgeführt.
Wer das Volksbegehren unterstützen möchte, kann dies 
im Rahmen der freien oder amtlichen Sammlung tun.

1. Bei der freien Sammlung, die am Dienstag, den 24. Sep-
tember 2019 beginnt, besteht die Möglichkeit, sich inner-
halb eines Zeitraums von sechs Monaten, also bis Mon-
tag, den 23. März 2020, in von den Vertrauensleuten des 
Volksbegehrens oder deren Beauftragten ausgegebene 
Eintragungsblätter zur Unterstützung des Volksbegeh-
rens einzutragen.

2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeinde-
verwaltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten 
Eintragungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens 
aufgelegt. Die amtliche Sammlung dauert drei Monate 
und startet am Freitag, den 18. Oktober 2019 und endet 
am Freitag, den 17. Januar 2020.

 Die Eintragungsliste für die Stadt Lauchheim wird in der 
Zeit vom 18. Oktober 2019 bis 17. Januar 2020 im Rat-
haus der Stadt Lauchheim, Bürgerbüro, Zimmer 2, Ober-
geschoss, Hauptstraße 28, 73466 Lauchheim während der 
Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr, am Montag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
sowie am Donnerstag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr für 
Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten. Der 
Zugang ist barrierefrei/rollstuhlgeeignet möglich. 

Rathaus und Bauhof 

geschlossen

Am Freitag, den 4. Oktober 2019 (nach 

dem Tag der deutschen Einheit) bleiben das 

Rathaus sowie der Bauhof geschlossen. 

Bitte wenden Sie sich bei Sterbefällen an ein 

Bestattungsunternehmen. Dort sind die Not-

fallnummern hinterlegt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten!

Achtung! Geänderter Redaktionsschluss

Aufgrund des Feiertages „Tag der Deutschen Ein-
heit“ wird der Redaktionsschluss für den Stadtanzei-
ger Nr. 40 (erscheint am 02.10.2019) auf Freitag, 
27.09.2019, 10.00 Uhr vorverlegt.
Bitte beachten Sie diese Änderung!
Später eingehende Meldungen können nicht mehr 
berücksichtigt werden.
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3. Zur Eintragung in die Eintragungsliste oder das Eintra-
gungsblatt ist nur berechtigt, wer im Zeitpunkt der Un-
terzeichnung im Land Baden-Württemberg zum Landtag 
wahlberechtigt ist. Dies sind alle Personen, die am Tag der 
Eintragung

	 •		mindestens	18	Jahre	alt	sind,
	 •		die	deutsche	Staatsangehörigkeit	besitzen,
	 •			seit	mindestens	drei	Monaten	in	Baden-Württemberg	

ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Haupt-
wohnung haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, 
und

	 •			nicht	vom	Wahlrecht	ausgeschlossen	sind.	Vom	Wahl-
recht ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht 
infolge Richterspruchs verloren haben.

4. Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Samm-
lung ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, 
in der sie ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Hauptwohnung haben. Eintragungsberechtigte ohne 
Wohnung können sich in der Gemeinde eintragen, in der 
sie sich gewöhnlich aufhalten.

5. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht 
nur einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungs-
unterschrift leisten.

6. Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungs-
berechtigte auf dem Eintragungsblatt den Familien-
namen, die Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift 
(Hauptwohnung) sowie den Tag der Unterzeichnung an-
zugeben und dies persönlich und handschriftlich zu unter-
schreiben. Durch Ankreuzen muss bestätigt werden, dass 
vor der Unterzeichnung des Eintragungsblattes die Mög-
lichkeit bestand, den Entwurf der Gesetzesvorlage und 
deren Begründung einzusehen. Eintragungen, die die 
unterzeichnende Person nicht eindeutig erkennen lassen, 
weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig sind, oder die 
erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben sind oder 
das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig.

 Das Eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des Ein-
tragungsrechts entweder von den Vertrauensleuten des 
Volksbegehrens, deren Beauftragten oder der unter-
zeichnenden Person selbst spätestens bis Montag, den 
23. März 2020, bei der Gemeinde einzureichen, in der 
die Wohnung, bei mehreren die Hauptwohnung oder der 
gewöhnliche Aufenthalt besteht.

7. Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Ein-
tragungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde auf-
grund der dort vorhandenen melderechtlichen Angaben 
feststellt, dass die Person eintragungsberechtigt ist. Ein-
tragungswillige, die der oder dem Gemeindebediens-
teten nicht bekannt sind, haben sich auf Verlangen aus-
zuweisen. Eintragungswillige sollen daher zur Eintragung 
ihren Personalausweis mitbringen. 

8. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Ein-
tragungsliste kann nur persönlich und handschriftlich 
geleistet werden. Wer nicht unterschreiben kann, aber 
das Volksbegehren unterstützen will, muss dies bei der 
Gemeinde zur Niederschrift erklären. Dies ersetzt die 
Unterschrift. 

9. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetz-
entwurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrau-
ensleuten der Antragsteller oder deren Beauftragten bei 
der Ausgabe der Eintragungsblätter zur Einsichtnahme 
bereitgehalten und bei der Gemeinde im Eintragungs-
raum zur Einsicht ausgelegt:

„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Natur-
schutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetzes

A.  Zielsetzung 
Durch das Änderungsgesetz werden im Naturschutzgesetz 
(NatSchG) sowie im Landwirtschafts- und Landeskultur-
gesetz (LLG) notwendige Ergänzungen und Anpassungen 
vorgenommen, mit welchen die Sicherung der Vielfalt an 
Tier- und Pflanzenarten in Baden-Württemberg gewährleis-
tet werden soll. Dazu wird das Ziel, die Vielfalt der Arten in-
nerhalb der Landesgrenzen des Landes Baden-Württemberg 
zu schützen, in Gesetzesform eingeführt. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wird der Einsatz von Pestiziden (Pflanzenschutz-
mittel und Biozide) auf bestimmten Schutzflächen neu ge-
regelt. Zusätzlich werden Änderungen im Landwirtschafts- 
und Landeskulturgesetz vorgenommen, um sicherzustellen, 
dass auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen das 
verbindliche Ziel des Artenschutzes nicht durch den Einsatz 
von Pestiziden konterkariert und vermehrt die Artenvielfalt 
unterstützende ökologische Landwirtschaft betrieben wird. 
Die Reduktion des Pestizideinsatzes wird als gesetzlich for-
muliertes Ziel manifestiert. Des Weiteren wird die Pflicht des 
Landes zu einer besseren und transparenten Dokumentation 
der erreichten Fortschritte festgeschrieben.

B.  Wesentlicher Inhalt 
Der Gesetzentwurf hat zum Ziel die Artenvielfalt zu stärken, 
welches durch folgende Inhalte erreicht werden soll:
•			Stärkung	 des	 Ziels,	 dem	 Rückgang	 der	 Artenvielfalt	 in	

Flora und Fauna und dem Verlust von Lebensräumen 
entgegenzuwirken sowie die Entwicklung der Arten und 
deren Lebensräume zu befördern als Regelungsgegen-
stand (Artikel 1 Nummer 1) 

•			Bessere	Verankerung	des	Ziels,	die	Artenvielfalt	zu	schüt-
zen, in den einschlägigen Bildungs- und Ausbildungsange-
boten öffentlicher Träger (Artikel 1 Nummer 2) 

•			Wirksamer	Schutz	des	Biotopverbundes	durch	flächen-
deckende planerische Sicherung (Artikel 1 Nummer 3) 

•			Schutz	 für	 extensiv	 genutzte	 Obstbaumwiesen,	 Obst-
baumweiden und Obstbaumäcker mit hochwachsenden 
Obstbäumen (Streuobstbestände) (Artikel 1 Nummer 4) 

•			Verbot	von	Pestiziden	auf	naturschutzrechtlich	besonders	
geschützten Flächen, bei klar definierten Ausnahmen (Ar-
tikel 1 Nummer 5) 

•			Einforderung	geeigneter	Maßnahmen,	um	den	Anteil	der	
ökologischen Landwirtschaft auf der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche in Baden-Württemberg bis 2035 schritt-
weise auf 50 Prozent anzuheben sowie Umstellung 
landeseigener Landwirtschaftsbetriebe auf ökologische 
Landwirtschaft (Artikel 2) 

•			Verpflichtung	zur	Erarbeitung	einer	Strategie	bis	1.	Januar	
2022 zur Reduktion des Pestizideinsatzes um 50 Prozent 
bis zum Jahr 2025 (Artikel 2) 

C.  Alternativen 
Zu den vorgelegten Änderungen bestehen keine Alternativen.

D.  Wesentliche Ergebnisse der Regelungsfolgen-
abschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung 

Bei den vorgelegten Änderungen handelt es sich um notwen-
dige Ergänzungen und Anpassungen bestehender Gesetze, 
um das Artensterben in Baden-Württemberg aufzuhalten 
und die Artenvielfalt zu stärken. Die Neufassungen von § 7, 
§ 22, § 33a und § 34 NatSchG sowie von § 2 LLG dienen der 
Erfüllung der im neu gefassten § 1a NatSchG gestärkten Ziel-
setzung der Sicherung von Artenvielfalt. Die Reduktion von 
Pestizideinsätzen und der Ausbau ökologischer Landwirt-
schaft stehen erwiesenermaßen in direktem Zusammenhang 
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mit der Verbesserung der Artenvielfalt. Da deren Sicherstel-
lung und Förderung wiederum Abstimmungsgegenstand des 
beantragten Volksbegehrens ist, ergibt sich der Bedarf der 
genannten Gesetzesänderungen daraus. Die Anpassungen 
in Aus- und Weiterbildung scheinen als notwendige Voraus-
setzung, um alle Beteiligten besser auf die genannten Än-
derungen vorzubereiten. Insofern sind diese wesentlichen 
Veränderungen als im Sinne der Zielerreichung angemessen 
zu bewerten.
Die Änderungen führen nicht zu zwangsläufigen finanziellen 
Mehrbelastungen für öffentliche oder private Haushalte. 
Die Regelungsfolgen des Änderungsgesetzes werden damit 
insgesamt als positiv abgeschätzt. Die Änderungen sind als 
nachhaltig einzuordnen.

Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetz-
entwurf seine Zustimmung zu erteilen:

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Natur-
schutzgesetzes und Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetzes

Artikel 1
Änderungen des Naturschutzgesetzes

Das Naturschutzgesetz vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 585), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. 
S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) wird wie folgt geändert:

1.  Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:
„§ 1a

Artenvielfalt
Über § 1 Abs. 2 BNatSchG hinaus verpflichtet sich das Land 
im besonderen Maße dem Rückgang der Artenvielfalt in 
Flora und Fauna und dem Verlust von Lebensräumen ent-
gegenzuwirken sowie die Entwicklung der Arten und deren 
Lebensräume zu befördern.“

2.  § 7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
  „(3) Die Träger der land-, forst- und fischereiwirtschaft-

lichen Ausbildung und Beratung sollen die Inhalte und 
Voraussetzungen einer natur- und landschaftsverträg-
lichen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, insbesondere 
mit dem Ziel, die biologische Artenvielfalt in der landwirt-
schaftlichen Produktion durch ökologische Anbauverfah-
ren zu erhalten und zu fördern, im Rahmen ihrer Tätigkeit 
vermitteln.“

3. § 22 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
  Die Worte „soweit erforderlich und geeignet“ werden ge-

strichen. 

4. Nach § 33 wird folgender § 33a eingefügt: 
„§ 33a

Erhalt von Streuobstbeständen
(1) Extensiv genutzte Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden 

oder Obstbaumäcker aus hochstämmigen Obstbäumen 
mit einer Fläche ab 2.500 Quadratmetern mit Ausnah-
me von Bäumen, die weniger als 50 Meter vom nächst-
gelegenen Wohngebäude oder Hofgebäude entfernt 
sind (Streuobstbestände), sind gesetzlich geschützt. Die 
Beseitigung von Streuobstbeständen sowie alle Maßnah-
men, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder erheb-
lichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. 
Pflegemaßnahmen, die bestimmungsgemäße Nutzung 
sowie darüberhinausgehende Maßnahmen, die aus zwin-
genden Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich sind, 
werden hierdurch nicht berührt. 

(2) Die untere Naturschutzbehörde kann Befreiungen von 
den Verboten nach Absatz 1 unter den Voraussetzungen 
des § 67 Absatz 1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes 
erteilen. Bei Befreiungen aus Gründen der Verkehrssicher-
heit liegen Gründe des überwiegenden öffentlichen In-
teresses in der Regel erst dann vor, wenn die Maßnahmen 
aus Gründen der Verkehrssicherheit zwingend erforder-
lich sind und die Verkehrssicherheit nicht auf andere Wei-
se erhöht werden kann. Der Verkehrssicherungspflichtige 
hat die aus Gründen der Verkehrssicherung notwendigen 
Maßnahmen in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde 
vorzunehmen. Die Befreiung wird mit Nebenbestimmun-
gen erteilt, die sicherstellen, dass der Verursacher Eingrif-
fe in Streuobstbestände unverzüglich durch Pflanzungen 
eines gleichwertigen Streuobstbestandes in räumlicher 
Nähe zum Ort des Eingriffs auszugleichen hat.

(3) Im Falle eines widerrechtlichen Eingriffs ist dem Ver-
ursacher durch die Naturschutzbehörde die Wiederher-
stellung eines gleichwertigen Zustands durch Ersatzpflan-
zungen aufzuerlegen.“

5. § 34 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 34

Verbot von Pestiziden
 Die Anwendung von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel 

und Biozide) gemäß Artikel 3 Nummer 10 der Richt-
linie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen 
der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von 
Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. November 2009, S. 71) in 
der jeweils geltenden Fassung ist in Naturschutzgebieten, 
in Kern- und Pflegezonen von Biosphärengebieten, in ge-
setzlich geschützten Biotopen, in Natura 2000-Gebieten, 
bei Naturdenkmälern und Landschaftsschutzgebieten, 
soweit sie der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederher-
stellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhal-
tigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich 
des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen be-
stimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten dienen, 
verboten. Die untere Naturschutzbehörde kann auf 
Antrag die Verwendung bestimmter Mittel im Einzelfall 
zulassen, soweit eine Gefährdung des Schutzzwecks der 
in Satz 1 genannten Schutzgebiete oder geschützten 
Gegenstände nicht zu befürchten ist. Die höhere Natur-
schutzbehörde kann die Verwendung dieser Mittel für 
das jeweilige Gebiet zulassen, soweit eine Gefährdung 
des Schutzzwecks der in Satz 1 genannten Schutzgebiete 
oder geschützten Gegenstände nicht zu befürchten ist. 
Das zuständige Ministerium berichtet jährlich dem Land-
tag über die erteilten Ausnahmen. Weitergehende Vor-
schriften bleiben unberührt.“

6. § 71 wird wie folgt geändert: 
 Es wird ein neuer Absatz 4 angefügt:
 „(4) In den Grenzen des § 34 in der Fassung des Gesetzes 

vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) 
darf ein Einsatz von Pestiziden noch bis zum 1. Januar 
2021 fortgeführt werden.“

7. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

Artikel 2
Änderung des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes 

(LLG)
Das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vom 14. März 
1972, zuletzt geändert durch Artikel 50 der Verordnung vom 
23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 105), wird wie folgt geändert:

Nach § 2 werden folgende §§ 2a und 2b eingefügt:
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„§ 2a
Ökologischer Landbau

(1) Zur Förderung der Artenvielfalt im Sinne von § 1a des 
Gesetzes zum Schutz der Natur und zur Pflege der Land-
schaft vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 585) in der jeweils gel-
tenden Fassung verfolgt das Land das Ziel, dass die land-
wirtschaftlich genutzten Flächen in Baden-Württemberg 
nach und nach, bis 2025 zu mindestens 25 Prozent und 
bis 2035 zu mindestens 50 Prozent, gemäß den Grundsät-
zen des ökologischen Landbaus gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 und des Gesetzes zur Durchführung 
der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der 
Europäischen Union auf dem Gebiet des ökologischen 
Landbaus (Öko-Landbaugesetz – ÖLG) in der jeweils gel-
tenden Fassung bewirtschaftet werden.

(2) Staatliche Flächen, die sich in Eigenbewirtschaftung be-
finden (Staatsdomänen), sind ab dem 1. Januar 2022 voll-
ständig gemäß den Vorgaben zum ökologischen Landbau 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und des Öko-
Landbaugesetzes in den jeweils geltenden Fassungen zu 
bewirtschaften. 

(3) Verpachtete landwirtschaftliche Flächen in Landeseigen-
tum werden an nach den Grundsätzen des Ökologischen 
Landbaus gem. Absatz 2 wirtschaftende Betriebe ver-
pachtet. In den Pachtverträgen wird zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt festgelegt, dass die Flächen gemäß den 
Grundsätzen des ökologischen Landbaus zu bewirt-
schaften sind. In Härtefällen ist auch eine naturschutzori-
entierte Bewirtschaftung unter Verzicht auf den Einsatz 
von Pestiziden gemäß Artikel 3 Nummer 10 der Richt-
linie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen 
der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von 
Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. November 2009, S. 71) in 
der jeweils geltenden Fassung und mineralischem Stick-
stoffdünger zulässig. 

(4) Einmal jährlich ist dem Landtag durch das zuständige Mi-
nisterium ein Statusbericht zu den ökologisch genutzten 
Landwirtschaftsflächen zu erstatten.

§ 2b
Reduktion des Pestizideinsatzes

(1) Der Einsatz von Pestiziden gemäß Artikel 3 Nummer 10 
der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Akti-
onsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Ver-
wendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. November 
2009, S. 71) in der jeweils geltenden Fassung in der Land-
wirtschaft, der Forstwirtschaft sowie im Siedlungs- und 
Verkehrsbereich soll bis 2025 um mindestens 50 Prozent 
der jeweiligen Flächen reduziert werden. 

(2) Hierfür wird die Landesregierung bis zum 1. Januar 2022 
eine Strategie erarbeiten. Die Entwicklung und Umset-
zung der Strategie wird durch einen Fachbeirat aus zu-
ständigen Behörden und Verbänden (Umwelt-, Bauern-, 
Forst-, Gartenbau- und Kommunalverbände) begleitet. 

(3) Das zuständige Ministerium ermittelt jährlich den Einsatz 
von chemisch-synthetischen Pestiziden nach Fläche und, 
wenn möglich, nach Wirkstoffmenge und Behandlungs-
intensität und veröffentlicht diese Ergebnisse. 

(4) Das zuständige Ministerium berichtet dem Landtag jähr-
lich in schriftlicher Form über die Ergebnisse der Pestizid-
reduktion.“ 

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung

A.  Allgemeiner Teil 
Gegenwärtig wird auch in Baden-Württemberg ein dramati-
scher Artenverlust verschiedenster Gruppen von Tieren und 
Pflanzen festgestellt. Gerade der drastische Rückgang der 
Artenvielfalt, insbesondere den Insekten, den Amphibien, 
den Reptilien, den Fischen, den Vögeln und den Wildkräu-
tern ist durch einschlägige Untersuchungen eindeutig nach-
gewiesen (vgl. aktuelle Roten Listen und Artenverzeichnisse 
Baden-Württembergs). Als wesentliche Ursachen wissen-
schaftlich anerkannt sind der übermäßige Einsatz von Dün-
gemitteln (Dalton und Brand-Hardy, 2003; Isbell et al., 2013) 
und Pestiziden (Meehan et al., 2011; UBA, 2017) sowie die 
strukturelle Verarmung der Landschaft (Fabian et al., 2013). 
Jede verlorene Art und jeder gestörte Lebensraum ist nicht 
nur ein Verlust an Stabilität des natürlichen Lebensgefüges, 
sondern auch eine Beeinträchtigung der Lebensqualität der 
Menschen. Der vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Lan-
deskulturgesetzes leistet durch die Verbesserung und Ergän-
zung des baden-württembergischen Naturschutzgesetzes 
und des baden-württembergischen Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetzes einen wirksamen Beitrag zu Erhalt 
und Stärkung unseres Artenreichtums in Baden-Württem-
berg. Da in Baden-Württemberg das für Landwirtschaft 
zuständige Ministerium bereits mit der Ausarbeitung einer 
Pestizidreduktionsstrategie beauftragt ist und andererseits 
die Schutzgebiete, in denen der Pestizideinsatz verboten ist, 
im Naturschutzgesetz aufgeführt sind, ist es erforderlich, 
beide Gesetze zu ändern, um einen wirksamen Schutz der 
Artenvielfalt zu ermöglichen.

B.  Einzelbegründung 
Zu Artikel 1: Änderung des Naturschutzgesetzes 

Zu 1.: Einfügung des § 1a 
Die Vorschrift ergänzt die Zielkonkretisierung in § 1 Abs. 2 
bis 6 BNatSchG. Ziel des Gesetzesentwurfes ist es, dem Ar-
tenverlust, insbesondere dem Rückgang der Insekten, ent-
gegenzuwirken. Hierzu wird mit dem neuen Art. 1a das Ziel 
statuiert, die Artenvielfalt in Flora und Fauna zu erhalten 
und zu verbessern. 

Zu 2.: Änderung des § 7 
Die Wechselwirkung zwischen der Bewirtschaftungsart auf 
landwirtschaftlichen Flächen und der dort in der mittelbaren 
und unmittelbaren Umgebung vorkommenden Artenvielfalt 
sind hinlänglich wissenschaftlich belegt (vgl. u.a. Thünen-In-
stitut, 2019). So kommen auf ökologisch bewirtschafteten 
Flächen deutlich mehr Arten vor. Deswegen scheint es ge-
boten, auch unabhängig von der Festlegung auf eine kon-
krete Bewirtschaftungsweise, Landwirte durch Qualifikation 
darin zu fördern, möglichst nachhaltig und die Artenvielfalt 
fördernd zu wirtschaften, weil ihr Handeln einen unmittel-
baren Effekt auf die Artenvielfalt hat. Geht das Land diesen 
Weg gesetzlich verbindlich, folgt daraus zwangsläufig die 
entsprechende Qualifizierung der in der Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft beschäftigten Menschen.

Zu 3.: Änderung des § 22 
Dem Biotopverbund kommt für den Schutz und die Sicherung 
der heimischen Tier- und Pflanzenarten, für die Erhaltung 
und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbe-
ziehungen und für die Verbesserung des Zusammenhangs 
des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 ent-
sprechend eine enorme Bedeutung zu. Der Biotopverbund 
ermöglicht zugleich Ausweich- und Wanderungsbewegun-
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gen von Populationen klimasensibler Arten, die infolge des 
erwarteten Klimawandels notwendig sind. Die Ursachen 
des Artenschwundes, der übermäßige Einsatz von Pflanzen-
schutz- und Düngemitteln sowie die strukturelle Verarmung 
der Landschaft kommen überwiegend im Offenland zum 
Tragen. Der gegenwärtige Rückgang der Biodiversität ist in 
seiner Dramatik deshalb hauptsächlich in landwirtschaftlich 
geprägten sowie aquatischen Lebensräumen zu beobachten. 
Die gesetzlichen Regelungen zur Schaffung eines Biotopver-
bundes berücksichtigen dies bisher nicht ausreichend. Eine 
wirksame Sicherung des Biotopverbundes erfordert eine flä-
chendeckende planerische Sicherung des Biotopverbundes. 

Zu 4.: § 33a Erhalt von Streuobstbeständen 
Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden oder Obstbaumäcker 
sind von besonderer Bedeutung als Lebensraum für be-
sonders geschützte Arten. Sie sind eine besondere Form der 
Kulturlandschaft. Baden-Württemberg trägt im Vergleich zu 
anderen Bundesländern eine europaweite Verantwortung 
für diese Kulturlandschaftslebensräume. Streuobstwiesen 
befinden sich zumeist in Ortsrandlage, ein Schutzbedarf 
resultiert daher aus der Inanspruchnahme für Bebauungen. 
Für einen wirksamen Schutz wurden vergleichsweise strenge 
Anforderungen an den Ausgleich und damit gleichzeitig an 
die Möglichkeit der Erteilung einer Ausnahme vom gesetzli-
chen Biotopschutz formuliert. Es soll für Streuobstbestände 
analog zu § 9 WaldG Baden-Württemberg ein Erhaltungs-
gebot gelten. Dies wurde bereits 1983 von der Landesanstalt 
für Umwelt (LfU) in der Veröffentlichung „Schutz von Streu-
obstbeständen“ vorgeschlagen. 

Zu 5.: Neufassung des § 34 
Die nun aufgeführten Schutzgebiete haben alle eine Na-
turschutzfunktion und sind bedeutsam für den Erhalt der 
Artenvielfalt. Pestizide sind toxisch und tragen maßgeblich 
zum Artensterben bei. Auch in Schutzgebieten nimmt das 
Artensterben drastische Ausmaße an. So wurde in der Stu-
die: „More than 75 percent decline over 27 years in total 
flying insect biomass in protected areas“ nachgewiesen, dass 
zwischen den Jahren 1989 und 2015 die Biomasse von Flug-
insekten in Schutzgebieten in Deutschland um mehr als 75 % 
zurückgegangen ist. 
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht auf Lebensräume, 
Pflanzen und Tiere aus. Direkte Folgen sind tödliche Auswir-
kungen auf vermeintliche Schädlinge – aber auch „Kollate-
ralschäden“ an anderen Tieren und Pflanzen. Die Reduktion 
des Vorkommens einzelner Arten wirkt sich indirekt über die 
Nahrungskette auf andere Lebewesen aus und nimmt ihnen 
die Lebensgrundlage. Gleichzeitig schaffen Pestizide Formen 
der Landwirtschaft, die natürliche Lebensräume zerstören: 
Monokulturen, enge Fruchtfolgen oder nicht heimische 
Früchte zerstören das eingespielte Gleichgewicht. Es ist nicht 
einfach, den Einfluss von Pestiziden auf die biologische Viel-
falt aus dem Bündel an Einflussfaktoren herauszufiltern. Dass 
dieser Einfluss groß ist, wurde in einer 2010 veröffentlichten, 
europaweiten Studie deutlich: Von dreizehn untersuchten 
Faktoren der landwirtschaftlichen Intensivierung hatte der 
Gebrauch von Insektiziden und Fungiziden die schädlichsten 
Auswirkungen auf die Biodiversität. Die Artenvielfalt in Eu-
ropa kann also nur erhalten werden, wenn die Verwendung 
von solchen Mitteln in großen Teilen der Landwirtschaft auf 
ein Minimum beschränkt wird (Geiger u.a. 2010: „Persistent 
negative effects of pesticides on biodiversity and biological 
control potential on European farmland“). Zu den gleichen 
einschlägigen Ergebnissen kommt eine große internationale 
Überblicksstudie der Vereinten Nationen zur Rolle der In-
sekten als Bestäuber in der Lebensmittelproduktion (IPBES 
2016). 

Zu 6.: Änderung des § 71 
Um den Betroffenen eine Anpassung zu ermöglichen, wird 
eine Übergangsfrist eingeführt. 
Zu 7.: Aufgrund der Gesetzesänderung ist die Inhaltsüber-
sicht entsprechend anzupassen. 
Zu Artikel 2: Änderung des Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetzes 
Einfügung der §§ 2a und 2b

§ 2a
Die ökologische/biologische Produktion bildet ein Gesamt-
system der landwirtschaftlichen Betriebsführung und der 
Lebensmittelproduktion, die u.a. auf beste umweltscho-
nende Praktiken, ein hohes Maß der Artenvielfalt und den 
Schutz der natürlichen Ressourcen abzielt (Erwägungsgrund 
(1) zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. 
Juni 2007). Ein auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 betriebener ökologischer Landbau ist unter an-
derem aufgrund der strengen Beschränkung des Einsatzes 
von Pestiziden schonender für die Artenvielfalt (Sanders, 
Hess (2019): „Leistungen des ökologischen Landbaus für 
Umwelt und Gesellschaft“). Um dem Insektensterben wirk-
sam gegenzusteuern wird das Ziel festgelegt, den Anteil 
der ökologischen Landwirtschaft stetig auszubauen, wobei 
bis zum Jahr 2025 mindestens 25 %, bis 2035 mindestens 
50 % der landwirtschaftlichen Flächen gemäß den Grund-
sätzen des ökologischen Landbaus gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 und des Gesetzes zur Durchführung der 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Euro-
päischen Union auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus 
(Öko-Landbaugesetz – ÖLG) in der jeweils gültigen Fassung 
bewirtschaftet werden sollen. 

§ 2b
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht negativ auf Le-
bensräume, Pflanzen und Tiere aus. Direkte Folgen sind 
tödliche Auswirkungen auf vermeintliche Schädlinge – aber 
auch „Kollateralschäden“ an anderen Tieren und Pflanzen. 
Die Reduktion des Vorkommens einzelner Arten wirkt sich 
indirekt über die Nahrungskette auf andere Lebewesen aus 
und nimmt ihnen die Lebensgrundlage. Gleichzeitig schaffen 
Pestizide Formen der Landwirtschaft, die natürliche Lebens-
räume zerstören: Monokulturen, enge Fruchtfolgen oder 
nicht heimische Früchte zerstören das eingespielte Gleich-
gewicht. Es ist nicht einfach, den Einfluss von Pestiziden auf 
die biologische Vielfalt aus dem Bündel an Einflussfaktoren 
herauszufiltern. Dass dieser Einfluss groß ist, wurde in einer 
2010 veröffentlichten, europaweiten Studie deutlich: Von 
dreizehn untersuchten Faktoren der landwirtschaftlichen 
Intensivierung hatte der Gebrauch von Insektiziden und Fun-
giziden die schädlichsten Auswirkungen auf die Biodiversität. 
Die Artenvielfalt in Europa kann also nur erhalten werden, 
wenn die Verwendung von Mitteln in großen Teilen der 
Landwirtschaft auf ein Minimum beschränkt wird. Deshalb 
muss der Einsatz von Pestiziden reduziert werden (Geiger 
u.a. 2010: „Persistent negative effects of pesticides on bio-
diversity and biological control potential on European farm-
land“). Zu den gleichen einschlägigen Ergebnissen kommt 
eine große internationale Überblicksstudie der Vereinten 
Nationen zur Rolle der Insekten als Bestäuber in der Lebens-
mittelproduktion (IPBES 2016).

Zu Artikel 3: Inkrafttreten 
Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten.“

Lauchheim, den 19.09.2019
gez.
Andrea Schnele
Bürgermeisterin
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E i n w o h n e r m e l d e - /
S t a n d e s a m t

Wir gratulieren herzlich
- zum Geburtstag:
am 22.09.   Herrn Kaspar Diemer, Platz 5, Röttingen, 

zum 80. 

S c h u l e

Speiseplan gültig vom 23.09. bis 27.09.2019
Montag:  Zigeunerbraten mit Nudeln 
Dienstag:  Hähnchenschlegel mit Kartoffelsalat 
Mittwoch:  Maultaschensuppe 
Donnerstag:  Geschnetzeltes mit Reis und Salat 
Freitag:  Linsen Spätzle Saiten 1,2 
 (1= Pökelsalz; 2= Phosphat)  

Eine Liste mit den Allergenen kann eingesehen werden! 

Deutschorden-Schule   
Lauchheim

Ganztagsangebot an der Deutschorden-Schule
GS KLasse 1 - 4: Mo. bis Do. bis 15.30 Uhr
Neu ab Sj 19 / 20: RS Klasse 5 / 6: Mo. bis Do. bis 15.30 
Uhr 
Informationen im Sekretariat der Schule!

Einschulungsfeier der Deutschorden-Schule 
Lauchheim am 13.09.2019

Am Freitag, den 13.09.2019 fand in der voll besetzten 
und festlich geschmückten Schulturnhalle der Deutsch-
orden-Schule Lauchheim die Einschulung der neuen Erst-
klässler statt. Die Abc-Schützen, deren Eltern, Großeltern 
und Verwandten wurden von Frau Gudrun Gehringer, 
der Rektorin der Schule herzlich willkommen geheißen 
und durften im Anschluss das Theaterstück Willi und der 
Weckertraum, aufgeführt von den Klassen 2a und 2b be-
staunen. Voller Begeisterung verfolgten die neuen Erst-
klässler das tolle, musikalische und ideenreiche Programm 
der älteren Grundschüler, welches mit dem Lied Ich geh 
zur Schule der vierten Klassen seinen Abschluss fand. Nach 
lautem Beifall für die Aufführungen und Grußworten von 
Bürgermeisterin Andrea Schnele wurden die neuen Erst-
klässler zu ihren Klassenlehrerinnen Frau Müller und Frau 
Münzenmayer auf die Bühne gerufen und dann ging es 
für die zukünftigen Schülerinnen und Schüler auch schon 
los zur mit Spannung erwarteten ersten Schulstunde in 
ihren neuen Klassenräumen. Eltern und Verwandte wur-
den unterdessen in der Aula der Schule mit Getränken und 
kleinen Speisen bewirtet. Anschließend durfte natürlich 
die Besichtigung der Klassenzimmer durch die Eltern, mit 
der Möglichkeit Fotos zu machen, nicht fehlen. Es war für 
die neuen Schulanfänger ein toller und erlebnisreicher Tag 
und ein schöner Start in das Schulleben.
C. Weise

K i n d e r g ä r t e n /  
K i n d e r t a g e s s t ä t t e n

Neues Spielmaterial   
für die Kita St. Maria

Die Kinder der Kita St. Maria freuen sich über neues Spiel-
material.
Nachdem einiges an Spielmaterial in die Jahre gekommen 
war, wurde das Spielmaterial in allen vier Gruppen zum 
Teil erneuert. Dies war möglich durch die Spende aus der 
„Hermann-Hackspacher- Stiftung“ und durch den Erlös des 
diesjährigen Kita-Festes.
Nun kann wieder mit großer Begeisterung gespielt, ge-
baut und konstruiert werden.

K u l t u r e l l e s

Alamannenmuseum   
Ellwangen

Sonderausstellung „Rom vor der Haustür“
Bis zum Sonntag, 06.10. wird im Alamannenmuseum die 
Sonderausstellung „Rom vor der Haustür – Das Welterbe 
Limes in Ellwangen. Eine Schülerprojekt-Ausstellung der 
Archäologie-AG des Peutinger-Gymnasiums Ellwangen“ 
gezeigt. Die schuleigene Archäologie-AG, welche dieses 
Jahr erstmals am Schulprogramm der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz „denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“ 
teilgenommen hat, präsentiert anschaulich die Resultate 
ihrer diesjährigen Arbeit. Bei der Finissage am Sa., 05.10., 
um 16 Uhr geben Schüler und Projektbeteiligte einen Ein-
blick in das Projekt und die Ausstellung. 

Neuer Newsletter erschienen 
Seit 2016 informiert das Alamannenmuseum mit einem 
monatlichen Newsletter über Neuigkeiten aus dem Mu-
seum. Um diesen zu abonnieren, genügt eine kurze E-Mail 
mit dem Betreff „Newsletter“ an die E-Mail-Adresse ala-
mannenmuseum@ellwangen.de oder ein Anruf unter Tel. 
07961 969747. Alle bisher erschienenen Newsletter können 
auch auf der Homepage des Alamannenmuseums im PDF-
Format nachgelesen werden. 
Informationen: www.alamannenmuseum-ellwangen.de
Besuchen Sie uns auch bei Facebook!
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Das Fortbildungsprogramm 2020 steht 
Auf dem Schloss gibt es 2020 wieder ein umfangreiches 
Fortbildungsangebot. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Musikergesundheit, Themen sind unter anderem Lampen-
fieber, der Rücken sowie Übemethoden und Körperarbeit. 
Auch die beliebten Kalligraphiekurse finden wieder statt. 
Ein Seminar zum Thema „Erfolgreich online werben“ mit 
den Sozialen Medien und eine Fortbildung für Angestell-
te in Musikschulsekretariaten komplettieren das Bildungs-
programm. 

Überblick: 
Samstag, 1. – Sonntag, 2. Februar 2020 
Erfolgreich online werben 
Social Media für Musiker und kulturelle Einrichtungen 
Freitag, 14. – Sonntag, 16. Februar 2020 
Freitag, 4. – Sonntag, 6. Dezember 2020 
Skriptorium Schloss Kapfenburg 
Die Kunst der Kalligraphie 
Es kann auf Wunsch an beiden Terminen teilgenommen 
werden. 
Donnerstag, 19. – Freitag, 20. März 2020 
Kompetenz bei Wellengang 
Gelassenheit und Effektivität im Musikschulsekretariat 
Samstag, 9. – Sonntag, 10. Mai 2020 
Vorhang auf, Bühne frei 
Mit mentaler Stärke Auftritte meistern 
Samstag, 27. – Sonntag, 28. Juni 2020 
Haltung zeigen! 
Gesunder Rücken, befreites Spiel 
Samstag, 11. – Sonntag, 12. Juli 2020 
Körper & Instrument im Dialog 
Prävention durch Körperarbeit und Übemethoden 
Weitere Informationen zum Fortbildungsangebot auf dem 
Schloss Kapfenburg erhalten Sie telefonisch unter 98 18 0 
sowie www.schloss-kapfenburg.de

ERINNERUNG!

vhs Angebote in Lauchheim
XA20001L Christiane Karger
Vortrag:   Hoch hinauf im Gemüsebeet
Eigenes Gemüse, gesunde Ernährung, Urban Gardening 
sind Begriffe, die derzeit in aller Munde sind. 
Durch Hoch- & andere Beetformen kann Gemüse auf 
Flächen angebaut werden, die sonst nicht dafür geeignet 
wären. Die Kulturzeiten sind kürzer, die Erträge höher als 
in normalen Bodenbeeten. Man muss sich weniger Bücken- 
ein Aspekt, den nicht nur Ältere zu schätzen wissen. In 
der Zwischenzeit gibt es unzählige Varianten & diverse 
Materialien, die für eine Konstruktion in Frage kommen 
und auch noch schön aussehen.
Die Referentin erläutert anhand zahlreicher Bilder die An-
baumethoden von Gemüse auf unterschiedlichen Ebenen 
mit ihren Vor- & Nachteilen. Tipps zu Bau & Pflege von 
Hochbeeten ergänzen den Vortrag. Zudem lernen Sie noch 
einige „ungewohnte“ Anbauvarianten kennen.
Dienstag, 24.09.2019, Beginn: 19.30 Uhr
Lauchheim Begegnungsstätte am Oberen Tor
Eintritt frei

Örtliche Leiterin: Frau Grimmeisen-Nicht,    
 Tel. 07363 / 953360
Anmeldung für Kurse und Vorträge bei der Geschäftsstelle:
Telefon 07961/8786-986, E-Mail: info@vhs-ostalb.de 
Internet: www.vhs-ostalb.de
Hinweis: Eine Anmeldung für Kurse und Vorträge ist zwin-
gend notwendig, da nur bei entsprechender Anmeldezahl 
Kurse und Vorträge stattfinden können. Bei Absage eines 
Angebots wird jede angemeldete Person benachrichtigt. 
Das gesamte örtliche Programm finden Sie auch auf  
www.lauchheim.de/Bildung & Betreuung/VHS

Neue Anschrift und neue   
Telefonnummer der VHS 
Ostalb Geschäftsstelle

VHS Ostalb e.V.
Strutrain 2, 73492 Rainau
Telefon: 07961 / 8786-986,   
Fax: 07961 / 8789-061
www.vhs-ostalb.de, info@vhs-ostalb.de

CafeTORiaCafeToria
Die CafeToria hat geöffnet
• am Donnerstag, 26.04.2018
• von 15 bis 17 Uhr
• in der Begegnungsstätte „Oberes Tor“ 

in Lauchheim!

Kommen kann jeder, der Zeit und Lust hat!
Spiel- und Malsachen sind vorhanden. Kaffee, Tee,
Getränke und Kuchen können wie gewohnt zum
Selbstkostenpreis gekauft werden.
Das Orgateam freut sich auf Ihr Kommen!

Aktuell suchen wir noch Duplo-
steine und Spielsachen für den
Hof. Bitte ggf. gerne melden bei
Bea Kibbel unter 07363-8169636. 

Vorab schon herzlichen Dank!

S o z i a l e s

Die CafeTORia startet wieder...
... am Donnerstag, 19.09.2019 von 15 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte „Oberes Tor“ in Lauchheim.
Kommen kann jeder, der Zeit und Lust hat! Ob jünger, älter, neu zugezogen oder einheimisch, mit oder ohne 
Kind – jede/r, der nette Menschen treffen und Kontakte knüpfen möchte, ist wie immer herzlich eingeladen 
und willkommen! 
Spiel- und Malsachen sind vorhanden. Kaffee, Tee, Getränke und Kuchen können wie gewohnt zum Selbstkosten-
preis gekauft werden.
Wir freuen uns auf vertraute und neue Gesichter!

S o z i a l e s
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B e r a t u n g s -
u n d  A n l a u f s t e l l e n

Sprechstunde der 
Kath. Sozialstation  
im Rathaus Lauchheim 
– Anmeldung erwünscht!
Am 10.10.2019 findet von 15 bis 18 Uhr im Rathaus Lauch-
heim, Biennerstube eine kostenlose Beratung rund um das 
Thema Pflege statt. 
Termin/Anmeldung: Frau Niklas, Tel. 07363 9529720.

Pflegestützpunkt  
Ostalbkreis
Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis 
bietet allen Rat- und Hilfesuchen-
den eine kostenlose und neutrale 
Beratung zu Fragen im Vor- und Umfeld einer Pflegesitua-
tion. Sie erreichen uns telefonisch unter 07361 503-1820, 
07171 32-4403, 07961 567-3403 oder unter pflegestuetz-
punkt@ostalbkreis.de. Weitere Informationen auch im 
Internet unter www.pflegestuetzpunkt.ostalbkreis.de

Psychosoziale  
Krebsberatungsstelle   
Ostwürttemberg
Eine Einrichtung des Fördervereins 
Onkologie Ostwürttemberg e. V.
Beratung – Begleitung
Wetzgauer Straße 85 / Haus 6 · 73557 Mutlangen
Telefon: 07171 - 4950 - 230
E-Mail: info@kbs-ow.de · Internet: www.kbs-ow.de

W i r t s c h a f t
u n d  G e w e r b e

Das Landratsamt Ostalbkreis informiert:

Aalener Frauennetzwerk womAAnet 
startet in die zweite Jahreshälfe

Das Aalener Frauennetzwerk womAAnet wurde im Januar 
dieses Jahres gegründet. In regelmäßig stattfindenden 
Treffen unterstützen und bestärken sich Frauen, die beruf-
lich selbständig arbeiten, im Nebenerwerb selbstständig 
sind oder eine berufliche Entwicklungsperspektive suchen.
Bei den Treffen finden verschiedene Themen rund um die 
Karriereentwicklung Platz. Neben Impulsen durch einzelne 
Frauen bleibt ausreichend Zeit für den Austausch und das 
Netzwerken untereinander.
Nach der Sommerpause startet womAAnet mit folgenden 
Angeboten in die zweite Jahreshälfte:

09.10.2019
„Fragen und Antworten zu Existenzgründung, Büroorga-
nisation undBuchhaltung“ 
Impuls durch Claudia Funk-Stricker
9.00 - 11.00 Uhr (Ort wird noch bekannt gegeben)

05.11.2019
„Entspannt sehen – strahlende Augen“ 
Impuls durch Birgit Lutz 
19.00 Uhr (Sammelsurium Fachsenfeld)
Info/Anmeldung: Claudia Steidle, frauennetzwerk-aalen@web.de 

Die Agentur für Arbeit Aalen informiert:

Workshop für Berufsrückkehrerinnen  
und Berufsrückkehrer
Sie möchten nach der Familien- oder Pflegezeit wie-
der ins Arbeitsleben zurückkehren? Eine Herausfor-
derung, die sich lohnt!
Die Agentur für Arbeit Aalen bietet hierzu am Mittwoch, 
25. September 2019 eine Informationsveranstaltung für 
Berufsrückkehrende an.  
Von 9.30 bis 11.30 Uhr beantwortet Barbara Markus, 
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, unter 
anderem die folgenden Fragen: 
Wie gelingt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? 
Welche Perspektiven bietet der regionale Arbeitsmarkt? 
Welche Beratungs- und Unterstützungsangebote können 
Berufsrückkehrende in Anspruch nehmen? Welche Förder-
möglichkeiten gibt es? 
Die Veranstaltung findet in der Agentur für Arbeit Aalen, 
Julius-Bausch-Straße 12, Raum 037 statt. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Barbara Markus 
unter Tel: 07361 575 385.

E i n w o h n e r m e l d e - /
S t a n d e s a m t
K a t h o l i s c h e
K i r c h e n g e m e i n d e n

Katholische Kirchengemeinde    
St. Petrus und Paulus Lauchheim

Donnerstag, 19. September – Hl. Januarius 
 7.35 Uhr Schülermesse 
 18.00 Uhr Rosenkranz 
Samstag, 21. September – Hl. Matthäus 
13.00 Uhr Trauung 
Sonntag, 22. September – 25. Sonntag im Jahres-
kreis 
 9.00 Uhr Eucharistiefeier 
 15.30 Uhr Berggottesdienst mitgestaltet vom Posaunen-

chor der evangelischen Kirchengemeinde an 
der Wildschützhütte 

Montag, 23. September – Hl. Pius (Padre Pio) 
 18.00 Uhr Rosenkranz 
Dienstag, 24. September – Hl. Rupert u. Hl. Virgil 
 9.00 Uhr Heilige Messe 
Donnerstag, 26. September – Hl. Januarius 
 7.35 Uhr Schülergottesdienst 
 18.00 Uhr Rosenkranz 

Das Pfarrbüro in Lauchheim ist geöffnet: 
Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9.15 Uhr - 11.00 
Uhr, am Dienstag von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr, montags ge-
schlossen. 
Das Pfarrbüro ist von Montag, 23. – Mittwoch, 25. 
September geschlossen. In dringenden seelsorg-
lichen Angelegenheiten bitte auf dem Pfarramt in 
Westhausen Tel. 95 401 00 anrufen. 

Die katholische Öffentliche Bücherei 
im Alten Pfarrhaus in Lauchheim ist am Mittwoch von 
16.00 - 18.00 Uhr (außer in den Schulferien) geöffnet. 
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So können Sie uns erreichen: 
Pfarrbüro Lauchheim:  5134 
Fax:    6893 
E-Mail : KatholischesPfarramt.Lauchheim@drs.de 
Pfarrer Dr. Adiele:  5134 
Pfarrer Reiner:   95 40 112 
Anja Thumm :   95 40 111 
Pfarramt Westh.  95 40 100 
Pfarrer Höfler:   95 45 775 
Sozialstation St. Elisabeth: 95 29 7-0 
Ökumenischer Hospizdienst Aalen: 0171/2069420 

Seelsorgeeinheit im Internet: 
www.se-kapfenburg.de 

Wenn Sie das Kirchenblatt abonnieren möchten, melden 
Sie sich bitte im Pfarrbüro (Tel. 5134 oder Katholisches-
Pfarramt.Lauchheim@drs.de) 

Katholische Kirchengemeinde St. Gangolf 

Samstag, 21. September– Hl. Matthäus 
 18.30 Uhr Sonntagsvorabendmesse 
Mittwoch, 25. September – Hl. Niklaus v. Flüe 
 18.30 Uhr Heilige Messe 

Kirchengemeinderatssitzung   
Freitag, 20.09.2019  um 19.30 Uhr im Pfarrhaus  

Katholische Kirchengemeinde St. Franziskus 

Freitag, 20. September – Hl. Andreas 
 9.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 22. September – 25. Sonntag im Jahres-
kreis 
 10.30 Uhr Eucharistiefeier an der Vierzehn-Nothelferka-

pelle – Bei Regen in der Kirche 

Kirchengemeinderatssitzung    
Donnerstag, 19.09.2019 um 19.30 Uhr im Pfarrhaus

E v a n g e l i s c h e
K i r c h e n g e m e i n d e n

Wochenspruch: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat.  Psalm 103,2

14. Sonntag nach Trinitatis, Sonntag, 22. September 
2019
Aufgrund des Berggottesdienstes entfällt der Got-
tesdienst am Sonntagvormittag!

Donnerstag, 19. September 2019
 10.00 Uhr Gottesdienst im Altenpflegeheim St. Agnes  

in Westhausen

Sing mit beim Adventskonzert am 1. Dezember!

Am Sonntag, 1. Dezember 2019 um 17 Uhr findet wie 
jedes Jahr unser Adventskonzert auf der Kapfenburg statt. 
Dafür suchen wir noch Mitsängerinnen und Mitsänger.
Sie haben schon einmal in einem Chor gesungen oder 
wollen es einfach einmal ausprobieren? Dann sind Sie hier 
genau richtig. Unser Chor  ist für Alle geeignet:
für erfahrene Sängerinnen und Sänger, Ungeübte und 
Neueinsteiger, Jugendliche und Erwachsene. Chorerfah-
rung oder gar Notenkenntnisse sind nicht erforderlich!

Wann proben wir? Ab Montag, 16.09.2019 jeweils 
montags von 20.00 - 21.30 Uhr im Evang. Gemeinde-
haus Westhausen.
Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen – wir freu-
en uns auf Sie!
Musikalische Leitung und weitere Infos bei: 
Peter Waldenmaier, Tel: 0152 33918929 
E-Mail: peterwaldenmaier@gmx.org

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Dienstag: 8.30 Uhr - 11.30 Uhr
Donnerstag: 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Pfarramtssekretärin Fr. Mann
Tel. 5107 / Fax: 5168 / E-Mail: gemeindebuero.lauchheim-
westhausen@elkw.de
www.lauchheim-westhausen-evangelisch.de

Kirchenchor
Montags, 20.00 Uhr, Evang. Gemeindehaus Westhausen 

Singing Minis (3 - 6 Jahre)
Donnerstags, 16.30 - 17.00 Uhr, Evang. Gemeindehaus 
Westhausen

Jungbläsergruppe
Donnerstags, 19.00 - 20.00 Uhr, Evang. Gemeindehaus 
Westhausen

Posaunenchor
Donnerstags, 20.00 Uhr, Evang. Gemeindehaus West-
hausen

V e r e i n e

Jugendfussball SGM Kapfenburg

Bestellung Trainingsbekleidung

Nach den Sommerferien werden wir erneut die 
Möglichkeit zur Anprobe und Nachbestellung bzw. 
für unsere neuen Sprösslinge zur Neubestellung der 

„SGM Kapfenburg Trainingskollektion“ anbieten.

Folgende Termine sind zu Anprobe angesetzt:

Termin zur Anprobe in Lauchheim
(Vereinsheim)

Donnerstag, 19.09.2019 von 18.00 - 20.00 Uhr

Termin zur Anprobe in Westhausen
(Wöllersteinhalle)

Samstag, 21.09.2019 von 10.00 - 12.00 Uhr

Selbstverständlich können alle Termine auch von 
allen Vereinen zur Anprobe genutzt werden!
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SV Lauchheim 1946

Abteilung Fußball

Ergebnisse des vergangenen Spieltags:
SV Lauchheim II : RV Spvgg Ohmenheim  1:4 
SV Lauchheim : TSG Nattheim  1:4 

kommende Spiele:
21.09.2019, 14.00 Uhr = SV Waldhausen II : SV Lauchheim II 
21.09.2019, 16.00 Uhr = SV Waldhausen : SV Lauchheim

Lukas Jast, SV Lauchheim - Abteilung Fußball

Tischtennis
SVL III - Neunstadt IV 6:2 
Dritte Mannschaft mit erstem Erfolg 
Nach einem engen und umkämpften Spiel ist die dritte 
Mannschaft erfolgreich in die neue Saison gestartet. Ins-
gesamt sechs Mal musste der Entscheidungssatz bemüht 
werden um eine Entscheidung herbei zu führen. Der SVL 
zeigte sich nervenstark und konnte fünf davon für sich 
entscheiden. So sieht das Ergebnis doch deutlicher aus als 
es in Wirklichkeit war. Für den SVL siegten im Eingangs-
doppel Salvasohn/Rühle, sowie in den Einzeln Salvasohn, 
Rühle(2), Fahrenbruch und W. Michel. Nach einer Woche 
spielfrei geht es zum Derby gegen den SV Lippach. Die 
erste und zweite Mannschaft steigt erst am Samstag, 
28.09.2019 ins Spielgeschehen ein.

TSV ‘78 Röttingen
SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen 
Abteilung Fußball 

4. Spieltag Kreisliga B4 
SGM Riesbürg-SG ROE/OB/AUF 

2. Mannschaft 
Ergebnis Endstand 2:1 Halbzeit 0:0 
Tor: Kenneth Stuber 

1. Mannschaft 
Ergebnis Endstand 2:1 Halbzeit 0:1 
Tor: Tobias Schmid 
Zwei knappe Niederlagen mussten unsere Mannschaften 
beim Auswärtsspiel in Utzmemmingen hinnehmen. Nächs-
ten Sonntag soll es dann wieder mit den Punkten und den 
Siegen klappen. 
Zum Heimspiel in Röttingen ist der noch ungeschlagene 
FC Schloßberg zu Gast. 

Spielbeginn 2. Mannschaft: 13.00 Uhr 
Spielbeginn 1. Mannschaft: 15.00 Uhr

Zeltlager beim SV Deggenhausen
Am ersten Ferienwochenende haben der TSV ‘78 Röttin-
gen und der SV Kerkingen insgesamt 77 Kindern im Alter 
von fünf bis 17 Jahren wundervolle Zeltlagertage beim SV 
Deggenhausertal ermöglicht. Ein ehemaliger Kerkinger 
fand dort vor über 25 Jahren eine neue Heimat und er lud 
ein, das Zeltlager auf dem Gelände des dortigen Sportver-
eins abzuhalten. 

Nach der Fahrt in Richtung Bregenz gondelten alle ge-
meinsam auf den Gipfel des Pfänders. Ein Rundwander-
weg durch den Wildtierpark mit anschließendem Vesper, 
ließ alle gestärkt den Abstieg in Angriff nehmen. Am Zelt-
platz angekommen, wurden die Unterkünfte bezogen. 
Am Abend tobten die Kinder und Jugendlichen sich beim 
Fußball, Tischtennis oder Volleyball aus. An den nächsten 
Tagen gab es unter anderem Soccer- oder Abenteuergolf, 
Klettern im Hochseilgarten und ein Besuch des Schlosssees 
in Salem an. 
Ein Zeltlager in dieser Größenordnung ist natürlich nur 
dank viel ehrenamtlichen Engagements zu schaffen. 
Vielen Dank an alle Helfer und auch an die Kinder, die 
dieses Jahr wieder dabei waren. 
Das nächste Zeltlager findet wieder am ersten Wochen-
ende der Sommerferien statt.

Musikverein Stadtkapelle 
Lauchheim

BLOCKFLÖTENUNTERRICHT und TROMMELGRUPPE 
des MV Stadtkapelle Lauchheim 
Zur musikalischen Früherziehung Ihrer Kinder (ab 5 Jah-
ren) bieten wir die Trommelgruppe und Blockflötenunter-
richt für Sie an. 

Wir starten damit im Oktober 2019. 
Bitte melden Sie sich bis zum Freitag, 20.09.2019 bei 
unserer Ausbilderin Nadine Schips an. Sie freut sich auf 
Ihren Anruf und informiert Sie gerne persönlich unter Tel: 
07363 8161887.

Concordia Lauchheim
Singstunden

Mittwoch, 18. September 2019
19.45 Uhr
gemeinsame Singstunde Bürger- und Sitzungssaal
20.30 Uhr  Corpus Cantare Bürger- und Sitzungssaal

Vorschau
Mittwoch, 25. September 2019
20.30 Uhr  Corpus Cantare Bürger- und Sitzungssaal

Gesangverein Silberdistel Röttingen
Liebe Sänger,
wir beginnen unsere Chorproben nach der Som-
merpause am Donnerstag, 19. September 

2019 um 20 Uhr in unserem Proberaum. Wir bitten um 
vollzähliges Erscheinen.
Die Vorstandschaft Silberdistel Röttingen
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Schwäbischer Albverein,   
OG Lauchheim-Kapfenburg
Unterwegs in einer Stadt ohne Verkehr – 
wie geht das?

So etwas ist beim Albverein möglich. Die Wanderung am 
vergangenen Sonntag führte uns in die Ameisenstadt ins 
Dellenhäule. Dieses Naturschutzgebiet bei Waldhausen-
Beuren ist in seiner Größe einzigartig in Europa. Durch die 
Schafbeweidung der artenreichen Wacholderheide ent-
standen auf ca. 2 Hektar Fläche unzählige Ameisenhügel. 
Insgesamt 22 Arten von Ameisen konnten nachgewiesen 
werden und die Menge der kleinen „Krabbeltiere“ wurde 
auf über 300 Millionen geschätzt. 
Gerhard Ziegler von der Albvereinsgruppe Waldhausen 
führte die Lauchheimer Wanderer fachkundig über das 
Gelände. Außer über die Ameisen erfuhren wir auch noch 
Interessantes über die Pflanzen und die übrige Tierwelt. 
So wissen wir jetzt u. a. was ein Hutebaum bzw. Hute-
wald ist, dass die Elsbeere ein wertvoller und nahezu aus-
gestorbener Baum ist und vieles mehr.
Zum Abschluss wurden wir noch in der Gänsberghütte 
bewirtet, bevor es wieder zu Fuß zurück nach Lauchheim 
ging. Ein wundervoller Tag mit traumhaften Wanderwet-
ter – so kann´s weitergehen.
Achtung – nicht vergessen!!!  Am Sonntag ist Berg-
gottesdienst bei der Wildschützhütte!

Geschichts- und Altertumsverein 
Lauchheim
Arbeitsbesprechung am Donnerstag, 
26.09.2019 im Museum 

Herzliche Einladung zur nächsten Besprechung am 
Donnerstag, 26.09.2019 um 18 Uhr im Museum mit 
Rückblick auf den Märchenabend und das Museums-
fest sowie Vorbereitung des Spinnabends am Mittwoch, 
04.12.2019 sowie der Sonderausstellung 2020 „Kirchen“. 
Je nach Zeit wollen wir auch etwas im Depot neu ordnen. 
Werner Kowarsch, Vorsitzender

DRK-Ortsverein Lauchheim
Der nächste Dienstabend findet am Donners-
tag, 26.09.2019 um 20.00 Uhr statt. 

Thema: Dienstabend der 3. EE OAK 
Anzugsordnung: Einsatzkleidung 
Referent F. Abele, Zugführer – Näheres in HiOrg 
F. Olbort, Bereitschaftsleitung

DRK Röttingen
Unser erster Dienstabend nach der Sommerpause 
findet am Freitag, 20.09.2019 um 20.00 Uhr statt. 
Thema: Funkgerät  N. Weber

1. FC Westerhofen
Yoga-Kurse für Frauen und Männer star-
ten wieder 

Ab Montag, 16. September und Mittwoch, 18. Sep-
tember 2019 starten wieder Yoga-Kurse unter Leitung 
von Sina Pürner im Dorfhaus in Westerhofen. Der Einstieg 
ist jederzeit möglich und Neueinsteiger sind herzlich will-
kommen! 
Interessiert? Haben Sie Fragen? Dann melden Sie sich (an) 
bei M. Ladenburger, Tel: 07363 5883. 
Kursort: Dorfhaus Westerhofen 
Termine: 12x montags ab 16.09.2019, 18.15 - 19.15 und 
19.30 - 20.30 Uhr bzw. 12x mittwochs ab 18.09.2019, 10.00 - 
11.00 Uhr 
Leitung: Sina Pürner, Yogalehrerin AYA RYT 200h 
Gebühr: je Kurs für Vereinsmitglieder 48,00 Euro, für 
Nichtmitglieder 72,00 Euro. Bitte überweisen Sie (nach 
der telefonischen Anmeldung!) die Kursgebühr mit An-
gabe Ihres Namens, des Wochentags und „Yoga-Kurs 3“ 
auf nachfolgendes Konto des 1. FC Westerhofen:  
VR-Bank Aalen, IBAN: DE21 6149 0150 0176 2560 08 
Bitte bringen Sie warme Socken und eine Gymnastikmatte 
mit, evtl. auch eine leichte Decke.

Ferienprogramm KVL
Die Termine für den Ferienprogrammpunkt Aller-
lei aus Filz im Vereinsheim vom KVL waren an 
beiden Tagen ausgebucht. Insgesamt hatten 21 
Filzbegeisterte teilgenommen.

Am Montag 
waren Kinder 
bis 10 Jahren 
da und es 
wurden sehr 
kreative Teile 
gefilzt. Mit 
viel  Kraf t, 
Wolle, Seife 
und warmes 
Wasser ent-
standen Ras-
selbälle, gro-

ße und  kleine Kugeln, bunte Schnecken für wunderschöne 
Halsketten.
Am Dienstag waren dann die Älteren ab 10 Jahren zu ei-
nem sehr intensiven Filznachmittag gekommen. Es wurde 
eine 3-lagige Umhängetasche mit Innenfutter und Henkel 
gefilzt.
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Obst- und Gartenbauverein   
Lauchheim

Rund um ś Holz ging es in diesem Jahr beim Ferien-
programm des Obst- und Gartenbauvereins Lauch-
heim 
Was alles wichtig ist, damit ein Baum gesund wachsen 
und alt werden kann erklärte Forstwirtschaftsmeister 
Josef Neher den 30 Kindern in der Gartenanlage am Rött-
tinger Bach. Ihr Geburtsjahr und andere wichtige Jahres-
daten durften die Kinder auf ihrer eigenen Baumscheibe 
markieren und lernten nebenbei, warum die Jahresringe 
unterschiedlich dick sind. Viele Nägel wurden in ein Holz-
brett reingehauen bis die Form des Ahornblattes zum 
Fadenspannbild wurde. 
Wie aus Holzfaserstoffen und Altpapier neues Papier 
wird, konnten die Mädchen und Jungs selbst beim Pa-
pierschöpfen erfahren und daraus dann Karten gestalten. 
Einen tollen Tag hatten die Kinder und Betreuer, der mit 
Spielen,Baumquiz und Stockbrot backen am Lagerfeuer 
endete. 
Die Frechen Früchtchen treffen sich wieder am Samstag, 
21.09.2019 von 10.30 Uhr bis 14 Uhr in der Garten-
anlage. 
Kinder ab der 2. Klasse sind herzlich willkommen!
Nähere Infos und Anmeldung unter Tel: 3492 oder E-Mail: 
freche-fruechtchen@ogv-lauchheim.de

M i t t e i l u n g e n
a u s d e n N a c h b a r g e m e i n d e n

DLRG-OG Westhausen
Schwimmausbildung 2019 / 2020 
Die DLRG-Ortsgruppe führt während der 

Herbst- und Wintermonate im Hallenbad der Jagsttalschu-
le Westhausen wieder ihre Schwimmausbildung durch. 
Freie Plätze haben wir noch für unseren Wasserbewälti-
gungskurs.
Das Mindestalter für die Wasserbewältigung beträgt 4 
Jahre. Durch spielerische Übungen soll dabei den Kindern 
die Angst vor dem Wasser genommen werden. 
Ziel: Gleiten im Wasser als Vorbereitung auf den Nicht-
schwimmerkurs 
Zeit: 16.25 – 17.00 Uhr, 8 - mal 

Termine: dienstags, 12. November 2019 – 14. Januar 2020 
in den Schulferien findet kein Wasserbewältigungskurs 
statt. 
Kursgebühr: Mitglieder 10,00 Euro / Nichtmitglieder 35,00 
Euro 
Bei der Vergabe der freien Plätze werden wir vorrangig 
Kinder mit einer bereits bestehenden Mitgliedschaft be-
rücksichtigen. Danach werden die verbleibenden Plätze 
nach dem Alter der Kinder (ab 4 Jahre) vergeben. 
Sie können Ihre Kinder bis spätestens Sonntag, 6. Oktober 
2019 anmelden bei Brigitte Legner, Tel: 07363 4630 oder 
info@westhausen.dlrg.de

Informationen zu den Nichtschwimmer- und Jung-
schwimmerkursen: 
Leider keine freien Plätze können wir Ihren Kindern in 
unseren Nichtschwimmer- und Jungschwimmerkursen in 
den Herbst- und Wintermonaten anbieten. 
Wir sind bestrebt, unseren Schwimmschülern qualitativ 
gute Kurse anzubieten und gleichzeitig dabei Spaß und 
Freude, aber auch die Sicherheit für Ihre Kinder nicht zu 
vernachlässigen. 
Einerseits setzen uns die Größe des Hallenbades sowie die 
der DLRG zur Verfügung stehenden Belegzeiten Grenzen, 
andererseits die Zahl unserer engagierten, ehrenamtlichen 
Übungsleiter. Wir haben uns daher dazu entschieden, die 
Schwimmschülerzahlen auf ein angemessenes Maß zu be-
grenzen und können nur Kinder in die Schwimmkurse auf-
nehmen, die in der letzten Saison bereits einen Wasserbe-
wältigungs-, Nichtschwimmer- oder Jungschwimmerkurs 
bei der Ortsgruppe absolviert haben. 
Der Infoabend für alle Schwimmkurse wird am Diens-
tag, den 5. November 2019 um 19 Uhr im Foyer der 
Jagsttalschule Westhausen stattfinden. 
Die Vorstandschaft der DLRG-Ortsgruppe hofft sehr auf 
Ihr Verständnis für die getroffenen Entscheidungen und 
wünscht den kommenden Kursen einen guten Verlauf. 
Die DLRG-Vorstandschaft, www.westhausen.dlrg.de

Sommer- und Helferfest der DLRG-Ortsgruppe im 
Freibad 
Das schlechte Wetter haftet der DLRG bei ihren Sommer-
festen an. Trotzdem wurde es für alle anwesenden Kinder 
und Erwachsene auch bei bedecktem Himmel und nied-
rigen Temperaturen ein gemütliches und gelungenes Fest. 
Nach einer kurzen Begrüßung durch die Vorsitzende der 
Ortsgruppe Uta Büchele, starteten die Spiele in Mann-
schaften gegeneinander am und im Wasser. Zunächst 
musste Wasser in einer Suppenkelle durch einen Parcours 
gebracht werden. Anschließend kam viel Spaß beim Trei-
ben eines Bechers an einer Schnur mit Hilfe einer Wasser-
pistole auf. Im letzten Spiel an Land wurden Wasserbom-
ben mit Handtüchern über ein Seil geworfen, wobei sich 
die Mannschaften nicht sehen konnten. Zum Abschluss 
trauten sich einige Teilnehmer doch noch ins Wasser, um 
möglichst viel Wasser im Becher auf einem Schwimmbrett 
über 25m zu transportieren. Allerdings lag die Wassertem-
peratur dieses Jahr deutlich über der Lufttemperatur. 
Anschließend konnten sich alle Teilnehmer nach einem 
anständigen Mittagessen und Tee wieder aufwärmen. 
Die Siegerehrung durch die Vorsitzende, wobei kleine Ge-
schenke verteilt wurden, und Kaffee und Kuchen rundeten 
das Fest ab. 
Die Vorstandschaft der DLRG-Ortsgruppe bedankt sich bei 
allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, ins-
besondere bei Markus Siller, der mit seinen originellen 
Spielideen alle begeistern konnte und auch bei der Ge-
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meindeverwaltung Westhausen und beim Bademeister, 
die die Nutzung des Bades ermöglicht haben. Ein großer 
Dank gilt auch allen Helfern der DLRG, die in dieser Saison 
wieder am und im Becken viele Stunden tätig waren!

SV Lippach
+++ NEU +++ YOGA +++
Brauchst Du Zeit für Dich?
Hast Du Lust auf kraftvolle und achtsame Bewe-
gung?
Finde zu deiner inneren Mitte!
Yoga bedeutet Entspannung und Sport, innere 
Ruhe und Fitness. Yoga-Übungen straffen und 

kräftigen nicht nur den Körper, sondern beinhalten auch 
meditative Elemente, die zu mehr Ruhe und innerer Gelas-
senheit führen können.
Es starten zwei Kurse mit jeweils 75 Minuten in der Turn-
halle Lippach – ab Donnerstag, 19.09.2019 bis Don-
nertag, 19.12.2019 für 12x. 
Mitzubringen für den Kurs: eine Yoga-Matte (falls vor-
handen), eine leichte Decke, Socken für die Entspannungs-
phase.
Kurs 1: 09.30 bis 10.45 Uhr
Kurs 2: 19.00 bis 20.15 Uhr
Preise pro Kurs: 60,00 Euro für Mitglieder und 84,00 
Euro für Nichtmitglieder des SVL
Anmeldung: 07363 8169377, Frau Dambacher

Sommerferienprogramm SV Lippach
Kinderfest vom Sportverein Lippach 
Am Sonntag, 28.07.2019 fand unser traditionelles Kinder-
fest am Sportplatz in Lippach statt. 
Vom Regen noch anfangs verschont ließen es sich die 
Kinder nicht nehmen mit Ihren Eltern und Großeltern den 
umfangreichen Parcours und das vielfältige Programm zu 
meistern. An mehreren Spielstationen konnten die Kinder 
ihre Geschicklichkeit beweisen. Leider trübte der langsam 
einsetzende Regen etwas die Stimmung. Letztlich konn-
te aber dennoch im Trockenen gebastelt und geschminkt 
werden. Und auch wenn man bei der Feuerwehr gerne 
oft nass wird, entschädigte dann die entspannte Fahrt mit 
dem Feuerwehrauto, natürlich wieder im Trockenen. 
Zeltlager beim Sportverein Lippach 
Am Samstag, 03.08.2019 trafen sich wieder ca. 50 Mäd-
chen und Jungs mit ihren Eltern zum Zelten am Sportplatz 
in Lippach. 
Bereits im Vorfeld musste aufgrund der Wettervorhersage 
das Zelten in der Nacht abgesagt werden. Dennoch ließen 
sich die Kinder den Spaß nicht verderben, war auch an 
diesem Tag einiges geboten. Verschieden Spiele wie Tau-

ziehen, Basteln und Bubble-Ball (Fußball ohne Regeln und 
Ganzkörper-Airbag) wurden gespielt. 
Zwischendurch gab es Kaffee und Kuchen, es wurde ge-
wandert und gegen später wurden wieder am Lagerfeuer 
Würstchen gegrillt. Am Abend wurden dann alle Kinder 
abgeholt und sicher nach Hause gebracht. 

Herzlichen Dank wieder an alle Helferinnen und Helfern, 
sowie des ORGA Teams die zum Gelingen unseres Kinder-
festes und dem Zeltlager beigetragen haben. Wir sind si-
cher, dass es der Wettergott im nächsten Jahr wieder gut 
meint und freuen uns auf die nächsten Ferien. 

1. Mini-Fußballturnier der Seelsorgeeinheit
Die Ministranten aus Lippach laden recht herzlich alle 
Ministranten der Seelsorgeeinheit, ihre Eltern und alle In-
teressierten der Seelsorgeeinheit Kapfenburg zum 1. Mi-
ni-Fußballturnier am 3. Oktober 2019 auf dem Lippacher 
Sportplatz ein. 
Gespielt wird auf einem Kleinfeld, wobei bei jedem Team 
aus den verschiedenen Orten der Seelsorgeeinheit, min-
destens ein Mädchen auf dem Platz stehen muss. Es wird 
immer 12 Minuten gespielt. Die Größe der Mannschaft 
wird noch festgelegt. Anmeldung in den Pfarrbüros Lauch-
heim und Westhausen. 
Für Essen und Trinken ist gesorgt (Spendenbasis). 

Programm: 
14.00 Uhr - Anpfiff des Fußballturnieres 
17.30 Uhr - Siegerehrung 
18.00 Uhr - Gottesdienst auf dem Sportplatz 
Im Anschluß - gemeinsames Grillen

TSV Westhausen
Tanzsportabteilung 
Tanzgrundkurs speziell für Paare

Schön gesellig, schön abwechslungsreich und vor allem: 
schön gesund! Geist, Körper und Seele leben bei Musik und 
Bewegung regelrecht auf. Kein Wunder! Getanzt wird seit 
Anbeginn der Menschheit und auch sicher noch in tausend 
Jahren - Die Energie und Lebensfreude, die das Tanzen in 
uns hervorruft, steckt in unserer DNA. Kein Wunder also, 
dass auch Sie bestimmt schon einmal getanzt haben! In 
unserem Einsteigerkurs machen wir Sie behutsam mit den 
ersten Schritten vertraut. Sie Lernen die Basisschritte ver-
schiedener Tänze wie: Langsamer Walzer, Tango, Foxtrott, 
Wiener Walzer, Cha-Cha Cha,und Rumba kennen. Neben 
den Grundschritten sind Haltung und Führung von be-
sonderer Wichtigkeit. Wiedereinsteiger sind willkommen 
und können ihre Kenntnisse noch erweitern. Unser Tanz-
lehrer verfügt über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz 
und freut sich, Ihnen das Tanzen beizubringen.
Wann? ab Montag, 07.10.2019 von 19.00 - 19.45 Uhr
Wo? in der Gaststätte „Zur Sonne“ Westhausen
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Trainingseinheiten: 10 x
Kursgebühr: 70,00 Euro pro Person
Der Tanzclub Rot-Weiß sucht weitere Paare für die 
bestehenden Gruppen
Jeden Montag und Mittwoch findet unter der Leitung des 
Tanzlehrers Roland Gentner die Übungsstunden der Tanz-
abteilung statt.

Discofox
Der Discofox ist der populärste Paartanz in Deutschland, 
was vor allem an seiner technischen Unkompliziertheit 
und an seiner Vielseitigkeit liegt. Man kann ihn zu einem 
breiten Spektrum an Musiktiteln tanzen. 
Der Discofox bei dem die Schritte vor allem zum Drehen an 
der Stelle und für Wickelfiguren verwendet werden, hat 
in seiner heutigen Form viele Figuren vom amerikanischen 
Hustle und vom Salsa übernommen und wurde dadurch 
noch abwechslungsreicher und spritziger.

Schnuppermonat
Es besteht die Möglichkeit, in allen Gruppen außer Dis-
cofox einen Monat unverbindlich verbeizuschauen, mit-
zutanzen und sich zu informieren. Alle Tanzfreudigen - die 
mittanzen möchten - können sich bei Richard Taglieber, 
Tel: 07363 5930 oder 0151 68168835 melden.

Kinderbedarfsbörse Jeningenheim
Am Samstag, 12. Oktober 2019 veranstaltet der Kin-
dergarten St. Canisius wieder einen Verkauf von gut 
erhaltenen Kindersachen im Ellwanger Jeningenheim. 
Die Börse findet am Nachmittag von 13.30 – 15.30 Uhr 
statt. Neben Kleidung, Spielzeug, Umstandsmode, Winter-
sportartikeln und Kinderfahrzeugen wird auch ein leckeres 
Kuchenbuffet angeboten!
Die Nummernvergabe erfolgt ab Montag, 23. September 
2019 per E-Mail: st.canisius@gmx.de. Bitte E-Mail mit Name 
und Telefon senden, Ihre Nummer erhalten Sie umgehend 
per E-Mail zurück. Oder unter der Tel.Nr.: 0151 53330397 
(von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr). Es wird eine Verkaufsgebühr 
von 2,00 Euro erhoben.

Katholische Kirchengemeinde    
St. Mauritius Westhausen

Donnerstag, 19. September 
 10.00 Uhr Ev.  Gottesdienst in St. Agnes 
Freitag, 20. September 
 19.00 Uhr  Heilige Messe 

Samstag, 21. September 
 14.00 Uhr  Trauung und Taufe in der Silvesterkapelle 
 18.30 Uhr  Eucharistiefeier mitgestaltet vom Jahrgang 

1939, anschl. Verkauf von fair gehandelten 
Waren in der Pfarrgarage 

Sonntag, 22. September 
 10.30 Uhr  Eucharistiefeier zum Kirchenpatrozinium mit-

gestaltet vom Kirchenchor, anschl. Verkauf von 
fair gehandelten Waren in der Pfarrgarage 

 10.30 Uhr  Kleine Freunde Jesu im Pfarrstadel 
Dienstag, 24. September 
 19.00 Uhr  Heilige Messe in Jagsthausen 
Mittwoch, 25. September 
 7.40 Uhr  Schülermesse 
Donnerstag, 26. September 
 10.00 Uhr  Heilige Messe in St. Agnes

Katholische Kirchengemeinde    
St. Katharina Lippach
Donnerstag, 19. September 
 18.30 Uhr  Schülermesse 
Sonntag, 22. September 
 10.30 Uhr  Eucharistiefeier 
 10.30 Uhr  Kleine Freunde Jesu im Gemeindehaus  

St. Katharina 
Donnerstag, 26. September 
 18.30 Uhr  Schülermesse

K i r c h e n
a u s  d e n  N a c h b a r g e m e i n d e n

Wir suchen: 
Bauernhaus oder Resthof mit Garten.
www.klammer-waibel.de · Telefon: 0 71 75/92 23 95

2-Zi.-Whg. in Lauchheim zu vermieten
70 qm, incl. Keller, Stellplatz, neu renoviert, komplett 
neu möbliert, WM 580,- € • Telefon: 0172/7835674

Wir suchen ab sofort
1 Bügel- und Reinigungshilfe für Privat- und Büroräume.

Freie Zeiteinteilung, 450,- €
Zuschriften erbeten unter Chiffre LA 38/19-01 an:

Medien-Centrum Ellwangen GmbH, Obere Brühlstraße 14, Ellwangen
oder per E-Mail an: anzeigen@medien-centrum-ellwangen.de

DHH in Lauchheim, schöne Ortsrandlage
mit Garage und Garten, Wohnfläche ca. 125 qm, Bj. 1993, 

KM 740,- Euro zum 1.2.2020 zu vermieten.
Zuschriften erbeten unter Chiffre LA 38/19-02 an:

Medien-Centrum Ellwangen GmbH, Obere Brühlstraße 14, Ellwangen
oder per E-Mail an: anzeigen@medien-centrum-ellwangen.de
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Notdienste und Öffnungszeiten
für Lauchheim – Hülen – Röttingen

Polizei       Notruf 110

Polizeiposten Westhausen  Tel. 919040

Feuerwehr  Notruf 112

Notarzt (Rettungsdienst, 
akut lebensbedrohliche Erkrankungen)   Notruf 112  

Hausärztlicher Notdienst   Tel. 116 117
erreichbar Freitag 16 Uhr bis Montag 8 Uhr, 
Mittwoch 13 Uhr bis Donnerstag 8 Uhr, 
übrige Werktage 18 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages

DRK-Krankentransport, Rettungsleitstelle Aalen 19222 

Notfallpraxis Aalen 
am Ostalb-Klinikum Aalen, Kälblesrainweg 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten:
Mittwoch 13 bis 22 Uhr, Freitag 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8 bis 22 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen
an der St. Anna-Virngrund-Klinik
Dalkinger Straße 8–12, 73479 Ellwangen
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag, Feiertag 8 bis 22 Uhr.

 

Augenärztlicher Notdienst           Tel. 01805/0112098

Zahnärztlicher Notfalldienst   Tel. 0711/7877788

Krebsinformationsdienst kostenfrei

täglich von 8 – 20 Uhr  Tel. 0800/4203040 

Per E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de
Im Internet: www.krebsinformationsdienst.de und
www.facebook.de/krebsinformationsdienst

Sprechstunden Tierarztpraxis 
Dr. F. Schillinger & Dr. O. Tatu, Lauchheim
Termin nach Vereinbarung unter  Telefon: 07363/5106

Notdienst der Apotheken
Informationen rund um den Apothekendienst   
Tel. 0800/0022833 und Homepage www.aponet.de

Sa., 21.09.=  Apotheke am Braunenberg Aalen  
  Tel. 07361 5264044
  Apotheke am Deininger Tor  
  Tel. 09081 29770

So., 22.09.= Apotheke am Markt Westhausen  
  Tel. 07363 953444
  Reichsstadt-Apotheke Bopfingen  
  Tel. 07362 96340

  

Giftinformationszentrale  Tel. 0761/270- 4361
Uni-Kinderklinik Freiburg
Mathildenstraße 1, 79106 Freiburg

Katholische Sozialstation St. Elisabeth   Tel. 919106
Mühlgasse 12, Lauchheim 

Hospiz-Dienst Aalen, Einsatzleitung Tel. 0171/2069420

Frauennotruftelefon  Tel. 07961/969449

Störungsdienst

Strom (EnBW)  Tel. 07961/9336-1401

Gas (EnBW)  Tel. 07961/9336-1402

Wasserversorgung/Wasserrohrbrüche Tel. 07961/826961

Lauchheim, Wassermeister 
Herr Ziegelbaur  Tel. 07363/921032

Röttingen, Wassermeister Herr Diemer Tel. 0173/7348264

Hülen, Wassermeister Herr Dauser   Tel. 07363/6160

GOA – Info  Tel. 07171/1800555

Öffnungszeiten / Rufnummern

Rathaus

Bürgermeisterin Schnele  Tel. 0170/ 3470807

Vorzimmer Bürgermeisterin  Tel. 07363/ 85-11

Bürgerbüro / Standesamt  Tel. 07363/ 85-0

Stadtkasse / Friedhofsamt  Tel. 07363/ 85-31

Stadtbaumeister Wolfgang Köpf  Tel. 0174/2036015

Montag bis Freitag    8.00  – 12.00 Uhr
Montag  14.00  – 16.00 Uhr
Donnerstag    15.00  – 18.00 Uhr 

Deutschorden-Schule  Tel. 07363/9614-0 
an Schultagen   7.00 – 13.00 Uhr
Montag – Donnerstag  14.00 – 15.30 Uhr

Schulsozialarbeiter Herr Breuer  Tel. 07363/9614-285
Erreichbar an den Schultagen 8.00 – 13.00 Uhr

Kindertageseinrichtungen

Städt. Bewegungskindertagesstätte Kolibri 
Hettelsberger Weg 2, 73466 Lauchheim
Telefon: 07363/921792
Montag – Freitag   7.00 – 16.00 Uhr
Kinderkrippe  8.00 – 14.00 Uhr 

Städt. Kindergarten Regenbogen
Aalener Gasse 12, 73466 Lauchheim-Hülen
Telefon: 07363/5333
Montag – Freitag  7.00 – 14.00 Uhr 

Katholischer Kindergarten St. Gangolf 
Schulstraße 1, 74366 Lauchheim-Röttingen
Telefon: 07363/4241
Montag – Donnerstag 7.00 – 16.00 Uhr
Freitag   7.00 – 13.30 Uhr 

Katholische Kindertagesstätte St. Maria
Fuchsmühlweg 1, 73466 Lauchheim
Telefon: 07363/5404
Montag – Donnerstag 7.00 – 16.00 Uhr   
Freitag  7.00 – 13.00 Uhr

Natur- und Waldkindergarten „Sieben Zwerge“ 
Leimental 1, 73466 Lauchheim
Telefon: 0173/1084244
Montag – Freitag  8.00 – 14.00 Uhr
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Am Donnerstag, 26.09.2019 wird eine Alteisensammlung in Lauch-
heim und allen Ortsteilen durchgeführt. Wir holen kostenlos ab: Fahrräder, 
Auto-/Lkw-Batterien, Herde, Heizkessel, Nägel, Kabel, Alu, Blei, Kupfer, Mo-
fas, Messing, Wasserhähne, Werkzeug, Tanks in 2 Teilen, Töpfe, Holzöfen, 
Pfannen, Rohre, Bremsscheiben, Boiler, Geländer, Felgen, Kompressoren, 
Geländer, Edelstahlspülbecken, Heizkörper, Badewannen, Duschwannen, 
Dachrinnen, Wäscheständer, E-Motoren, Auto- u. Lkw-Motoren ohne Öl, 
Stahltüren, Sägen, Stangen, Träger, Bleche, Ölöfen ohne Öl, Industrie-, Bau-,        
Landmaschinen und sonstige Maschinen und Gegenstände aus Metall. 
Alteisen bis 8 Uhr morgens gut sichtbar bereitstellen. Für Gegenstände, 
die zufällig an der Abfuhrstelle stehen, wird keine Haftung übernommen.

Vergessene Metalle müssen am selben Tag bis 20 Uhr gemeldet sein. 
Nicht abgeholt werden: Wasch-Spülmaschinen, Trockner, Kühl-, Plastik-, TV-, Gefrier-
geräte sowie Holz, Reifen, Sperrmüll und Sachen, die mit Öl oder Benzin gefüllt sind.

Achtung ! Große Schrott - Alteisensammlung Achtung !

Auskunft: Firma Manfred Schneck Fichtenau 
Tel. 0 79 62 - 70 04 64 • Fahrer: 0 172 - 25 14 319

Altmetalle werden auch an der Baustelle oder zu anderen Terminen abgeholt.
Ankauf von alten Motorrädern, Mofas und Rollern.

Lauchheim • KW 38_19 • 90 x 65 mm

haar
eck

e

bux

Guter Schnitt –
            gutes Gefühl!

✂

Anmeldung erbeten unter ☎ 0 73 63 / 53 96
Deutschordenstr. 14, Westhausen

Wir freuen uns 
über unsere neuen 
Kolleginnen Nicole 
und MaNuela
Willkommen im 
Team.

☎ (0 73 63) 72 97
Mietwagen mit Chauffeur · Inh. Gabi Rödel-Meiser
Gartenstr. 7 · Westhausen · www.taxi-meiser.de

Krankenfahrten mit Betreuung zum Arzt, zur 
Dialyse, zur Klinik, zur Reha, zur ambulanten OP, 
zur Strahlen- bzw. Chemotherapie…
Zum Flughafen, Kurierdienst, Privatfahrten…

Die Anwohner der Bahnhofstraße sowie alle Un-
terstützter treffen sich am Mi., den 25.09.19 um 
19.30 Uhr im Gasthaus „Thamasett“. 

Thema: „Lärm macht krank“.
Bitte nehmen Sie sich Zeit, nur gemeinsam können 
wir etwas erreichen.

Die Anwohner der Bahnhofstraße

Anzeigenannahme unter: Tel. 07961 / 57938-30, -20, -21 oder anzeigen@medien-centrum-ellwangen.de
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Wir haben unser altbewährtes Sortiment an Dr. P. Lacebo‘s 
Humormedizin um viele schöne Labels aus aller Welt erweitert 
und präsentieren Ihnen diese, neben unserem Onlineshop, jetzt 

auch zum Anfassen im Schiller-Eck.  

Ab sofort finden Sie im kleinen Ladenatelier in der Schillerstraße 
auch weitere ausgesuchte, originelle Geschenke und besondere 

Accessoires und schöne Dinge für Ihr Zuhause.

Zur Eröffnung am 28.09.19 um 10 Uhr laden wir Sie herzlich ein, 
und freuen uns sehr, Sie bald im Schiller-Eck begrüßen zu dürfen.

Riccarda Müller und Team

Schiller-Eck
GE S CH ENK E  &  L I F E S T Y L E

ERÖFFNUNG 
SA 28. SEPTEMBER 2019 · 10 - 16 UHR
SCHILLERSTRASSE 5 · WESTHAUSEN

GESCHENKE · ACCESSOIRES · DEKORATION 

Öffnungszeiten 

Di  09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Do  09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.30 Uhr
Fr  09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Sa  10.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
   

und nach Absprache Tel. (07363) 9539720

Fleißige Putzfee 
nach Rainau 
auf 450-Euro-Basis gesucht.

Telefon 01 72/7 33 32 52

Lauchheim • KW 38_19     • 90 x 35 mm

Gulasch gemischt 1kg 9,90 €

Metzgerei am Marktplatz
Hauptstraße 26 · 73466 Lauchheim
Telefon: 0 73 63 - 53 16

Schwarzwurst auch pikant 100 g 0,79 €

MARKTPLATZ-ANGEBOT   Fr., 20. Sept. bis Di., 24. Sept. 2019
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  www.biber-team-forst.de  ·  Im Riegel 29  ·  73450 Neresheim  ·  Telefon 07326 9658300

 Baum und Garten … seit 1999
Wurzelstockentfernung
• für Baum- und Strauchwurzeln
• Hecken- und Gehölzfl ächen
• auch zur Flächenfräsung geeignet
• Durchfahrbreite nur 90 cm

Kostenfreie und 

unverbindliche 

Angebote!

Anzeige 1:  Wurzelstockentfernung

  www.biber-team-forst.de  ·  Im Riegel 29  ·  73450 Neresheim  ·  Telefon 07326 9658300

 Baum und Garten … seit 1999
●  Baumpfl ege/Baumfällung
●  Hecken- Gehölzschnitt
●  Dachrinnenreinigung
●   Eigene Arbeitsbühnen – bis 26 Meter, 

auch auf Raupenfahrwerk
Kostenfreie und 

unverbindliche 

Angebote!

Anzeige 2:  Baump� ege/Baumfällung

  www.biber-team-forst.de  ·  Im Riegel 29  ·  73450 Neresheim  ·  Telefon 07326 9658300

 Baum und Garten … seit 1999
●  Baum-, Strauch- und Heckenpfl anzung
●  Rasenansaat und -pfl ege
●  Verlegung von Fertigrasen
●  Mäh- und Mulcharbeiten

Kostenfreie und 

unverbindliche 

Angebote!

Anzeige 3:  Baum-, Strauch- und Heckenp� anzung

Immobilie zu verkaufen?
Profitieren Sie jetzt von unserem  
Leistungsangebot:
• Marktgerechte und seriöse Wertermittlung Ihrer Immobilie

• Professionelle Präsentation und Vermarktung mit  
 regionaler und überregionaler Werbung

• Kompetente Vertragsverhandlungen

• Erstklassiges Kundennetzwerk – über tausend 
 vorgemerkte Kunden

• Prüfung der Finanzierung Ihres potenziellen Käufers,  
 damit Sie pünktlich Ihr Geld erhalten

s Immobilien
Ostalb GmbH

73479 Ellwangen
Marktplatz 8

07361/508-3408
immo@ksk-ostalb.de

  Suchen Sie Ihre Wellnessoase 2019?

 Tag der offenen Tür    mit Beratung und Verkauf 
am Samstag 21. und Sonntag 22. September 2019 

von 13:00 - 18:00 Uhr  

Interesse? Kommen Sie vorbei! 

Ihre „Wellnessoase im eigenen Garten“ 
über 21 verschiedene Modelle 

Viva-Aqua GmbH 
Ferdinand-Porsche-Str. 3 
73479 Ellwangen-Neunstadt 
www.viva-aqua.de 
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anzeigen@medien-centrum-ellwangen.de


